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ie ſchöne Zeit der durch die franzöſiſche Revolution proklamierten Freiheit,

Gleichheit und Brüderlichkeit war in unſerem Vaterlande nur von kurzer

Dauer geweſen. Die mitdenfränkiſchen Bajonetten der Schweiz aufgezwunge—

nen Grundſätze der großen Revolution vermochtenſich geradeſo lange zu halten,

als ſie durch die Waffen der Franzoſen geſchützt waren. Die vollſtändige Um—

wandlungaller Verhältniſſe war viel zu raſch und ſtürmiſch vor ſich gegangen,

um Beſtand zu haben. Wohlkannte jeder die Lehren der Aufklärer von den

unveräußerlichen Menſchenrechten, der Souveränität des Volkes und derGleich—

heit der Bürger auswendig; allein in das Bewußtſein und Empfinden des

Volkes waren ſie lange nicht genug eingedrungen, um vondieſemſelbſt in die

Tat umgeſetzt werden zu können. Vielmehrbefandesſich unter der Herrſchaft

der neuen Maximen nicht wohl, und baldtrat eine allgemeine Enttäuſchung

ein. Dieſe Stimmungverſtanden die Anhänger des Alten, die ihre Vorrechte

verloren hatten, trefflich auszunützen. Ihrem Anſturme, der von allen denen

unterſtützt wurde, die von der Revolution nur Rechte undnicht auch Pflichten

erwartet hatten, erlag die Helvetik ſchon im Jahre 1802.

Dem Chaos, das darauf über die Schweizhereinbrach, machte Bonaparte

ein Ende, indem er unſerem Lande die Mediationsverfaſſung verlieh.

An Stelle des zentraliſtiſch verwalteten Einheitsſtaates trat neuerdings der

alte Staatenbund mit ſouveränen Orten, undſtatt der helvetiſchen Zentral—

regierung übernahm wieder die Tagſatzung die Leitung der Geſchäfte.) In den

Städtekantonen wurde wieder ganz bewußtdie Errichtungeinesariſtokratiſchen

Regiments begünſtigt. AndieStelle der auf durchaus demokratiſcher Baſis ge—

bildeten helvetiſchen Verwaltungsbehörden traten wieder Körperſchaften, die ſchon

äußerlich durch ihre Namen Anlehnung an die Behörden deralten Eidgenoſſen—

ſchaft ſuchten. Die Leitung des Kantons Zürich wurde wieder einem kleinen

und einem großen Rate anvertraut. Allerdings ſaßen in dieſen beiden Räten

auch Vertreter der Landſchaft; allein die Wahlbeſtimmungen warenſoabgefaßt,

daß der Grundſatz von der Gleichheit aller Bürger ſtark zugunſten der Stadt

modifiziert war.) In den großen Rat wurden 75 Bürger der Stadt und

120 Vertreter der Landſchaft gewählt, ſo daß Zürich mit ſeinen 11,000 Ein—

wohnern drei Achtel der Ratsſtellen beſetzte, während den 182,000 Land—

bewohnern nur fünf Achtel zukamen. Noch günſtiger für die Stadtgeſtaltete

ſich das Verhältnis im kleinen Rate; da ſaßen neben 15 Stadtzürchern nur
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2 Winterthurer und 8 Vertreter der Landſchaft.s) Der Grundſatz der Gleich—

heit aller war ferner durch die Beſtimmung durchbrochen, daß die Wahlfähigkeit

an den Beſitz eines Vermögens von mindeſtens 20,000 Fr.für dieindirekt

und von 5000 Fr. für die von den Zünften direkt gewählten Vertreter ge—

knüpft war.9

Das Obergericht war aus 10 Städtern und nur 4 Vertretern der Land—

ſchaft zuſammengeſetzt, und im Ehegericht, das als oberſter Gerichtshof über

Matrimonialſachen urteilte, war die Landſchaft mit einem einzigen Mitgliede

vertreten, das fünf Städtern gegenüber ſtand.

Das üÜübergewicht der Städter im kleinen Rate war umſobedeutſamer,

als alle wichtigen Funktionen in ſeine Hände gelegt waren. Ihm ſtand die

ganze Geſetzgebung zu. Der große Rat beſaß einzig die Kompetenz, zu den

vom kleinen Rate vorgelegten Geſetzesentwürfen ja oder nein zu ſagen, Abände—

rungen oder Ergänzungen konnte er daran keine anbringen.) Ebenſo wußte

ſich der kleine Rat eine weitgehende Vormundſchaft über den oberſten Gerichts—

hof zu ſichern. Einer der beiden abwechslungsweiſe die Exekutive präſidierenden

Bürgermeiſter war jeweilen Präſident des Obergerichts. — Demkleinen Rate

ſtand ferner die Wahl aller wichtigen Bezirksbeamten zu. Er wählte Präſident,

Mitglieder und Schreiber der Bezirksgerichte, die Mitglieder der dieſen unter—

ſtellten Zunftgerichte und ebenſo die Bezirksſtatthalter. Auf die Gemeindebehörden

übte er inſofern ebenfalls Einfluß aus, als der Gemeindeammann von dem

der Regierung direkt unterſtellten Bezirksſtatthalter ernannt wurde.

Seinen großen Einfluß nützte der kleine Rat nach Kräften aus. Wenn er

ſich auch den Gelüſten einiger Heißſporne gegenüber, kurzweg die Zuſtände der

Zeit vor 1798 wieder einzuführen, durchaus ablehnend verhielt, ſo war doch

die Anlehnung an die alten Einrichtungen unverkennbar. Das Strafgeſetz der

Helvetik wurde abgeſchafft. Die Fällung des Urteils wurde dem freien Er—

meſſen des Richters anheimgeſtellt; als Strafmittel wurden wieder peinliches

Verhör, Auspeitſchen, Ausſtellenam Pranger und unter den Hinrichtungsarten

ſogar wieder das Rädern eingeführt.s) Das Ehegericht betrachtete ſich neuer—

dings als Hüter der Zucht und guten Sitten und erließ wieder Sittenmandate,

in denen fleißiger Beſuch des Gottesdienſtes, Tragen von ſchwarzen Kleidern an

Feſttagen, Schließen der Wirtſchaftenim Sommer um 10 Uhr und im Winter um

9 Uhr, Unterlaſſen von jedem Spiel an Vormittagen u, ä. anbefohlen wurde.?)

Die alten Schranken, die die freie Entwicklung von Handel und Verkehr

hemmten, die Weg- und Brückengelder und Binnenzölle, wurden wieder aufge—

richtet. Das Beſtreben des Handwerkerſtandes, durch zunftmäßige Organiſation

der Gewerbe aller freien Konkurrenz zu wehren und das Handwerkauf der

Landſchaft unter die Direktion der Meiſter der Stadt zu bringen, fand im

kleinen Rate kräftige Unterſtützung. Die alten ehehaften Rechte auf dem Be—
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triebe von Mühlen, Schmieden, Ziegelhütten, Oltrotten, Metzgereien, Tavernen

und Badſtuben wurdenwieder als in Kraftbeſtehend erklärt.)) Die Tendenz,

den Grundbeſitz von den alten Laſten, den Zehnten und Zinſen zubefreien,

hemmten Beſtimmungen, die den Loskauf dieſer Abgaben außerordentlich er—

ſchwerten.) Der Verſuch der Seebewohner, mit Waffengewalt gerade hier

beſſere Bedingungen zu erzwingen, wurde mit großer Energie und blutiger

Strenge unterdrückt. Fünf der Anführer im Bockenkriege wurden zum Tode

verurteilt, und über hundert weitere Teilnehmer hatten ihr Unterfangen mit

mehr oder weniger ſchweren Strafen zu büßen. Dieunerwartete Tatkraft, die

die Regierung bei der Niederwerfungdieſes Aufſtandes gezeigt hatte, vermehrte

ihr Anſehen gewaltig undſchüchterte die Verteidiger der Grundſätze der Revo—

lution ein.

Indem die Regierung anderſeits beſtrebt war, durch ein wohlwollendes,

väterliches Regiment den Untertanen zu zeigen, daß ihr das Wohl des Volkes

am Herzen lag, und indemſie ſich bemühte, durch ein außerordentlich ſparſames

Verwaltungsſyſtem die Steuerkraft der Bevölkerung möglichſt zu ſchonen, ver—

ſöhnte ſich dieſe allmählich mit dem Stand der Dinge, froh, nach den Stürmen

der Revolution wieder ſtillere Jahre ruhiger Entwicklung genießen zu können.

Auch diejenigen, die es noch wagten, die Oppoſition zuvertreten, fügten ſich

dem Standeder Dingeinſtiller Reſignation.

Sobrachten die folgenden Jahre ein ſtetiges Anwachſen des Einfluſſes und

Anſehens der Anhänger des Alten. Wenndieſe gleichwohl nicht wagten, die

letzten Konſequenzen zu ziehen und das frühere Verhältnis zwiſchen Stadt und

Land wieder herzuſtelleu, ſo lag der Grundhiefür in erſter Linie in einer

gewiſſen Scheu vor Napoleon, der die Mediationsverfaſſung eingeführt hatte

und deren Beſtehen garantierte.

Anders wurde mit einem Maledie Lage, als der Glaube an die Unbe—

zwinglichkeit des gewaltigen Herrſchers durch den unglücklichen Feldzug nach

Rußland unddie darauffolgende Niederlage bei Leipzig vernichtet war. Als

ſich die meiſten deutſchen Stämme erhoben, um das Joch des Franzoſenkaiſers

abzuſchütteln, und ſogar ſiegreich in Frankreich eindrangen, da glaubten die

Freunde des Alten auch in der Schweiz den Moment gekommen, um dieauf—

oktroierte Mediationsverfaſſung zu beſeitigen und womöglich die alte Eidge—

noſſenſchaft mit ſouveränen Gliedern und Untertanenländern wiederaufzurichten.

Zuerſt beſchloß der große Rat in Bern miterdrückender Mehrheit den

Abfall von der Mediationsverfaſſung unter Rückgabe des Regimentes an die

alten regierenden Familien. Bereits wurden dort auch Schritte getan, um neuer—
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dings die Hand über die Waadt und den berniſchen Aargau zu ſchlagen. Am

27. Dezember 1814 erklärte ſodann eine außerordentliche Tagſatzung die Media—

tionsverfaſſung für erloſchen, indem ſie ſich zugleich ſofort an die Arbeit machte,

nm eine neue Form für das weitere Zuſammenleben dereidgenöſſiſchen Stände

zu finden. Es bedurfte dabei des energiſchen Eingreifens Rußlands, um dem

Grundſatze zum Siegezu verhelfen, daß nicht die alte 18örtige Eidgenoſſen—

ſchaft, ſondern die durch die Vermittlungsakte geſchaffene 19örtige als Grundlage

für den Neubau dienen, daß alſo keine Untertanenländer mehrwiederhergeſtellt

werdenſollten. 10)

Auch in Zürich hatte der Sturz Napoleons die Hoffnungenderariſtokra—

tiſchen Partei neu belebt. Einige alte Herren, die vor 1798 eine gewiſſe Rolle

geſpielt hatten, wie Junker Eſcher v. Berg und Statthalter KonradHirzel,

unterſtütztvon jungen Männern, die den Momentfür gekommen hielten, um

ihren Ehrgeiz nach AÄmtern zu befriedigen, machten ernſtliche Verſuche, ganz

einfach wieder das alte Regime einzuführen. 1). Demkleinen Rat wurdeeine

von 300 Unterſchriften bedeckte Adreſſe eingereicht, in der die Wiederherſtellung

des Rechtszuſtandes gefordert wurde, ſo wie er vor dem Umſturz beſtanden

hatte. 12) Durch perſönliche Bearbeitung der einzelnen Mitglieder des kleinen

Rates ſuchten die Urheber dieſer Eingabe ihrem Vorgehen den nötigen Nach—

druck zu verleihen. 18) Dieſe extremen Reaktionäre fanden indeſſen ſelbſt in der

Stadt eine ziemlich kühle Aufnahme.

Anderſeits wurde aber auch der kleine Rat von dieſem Zugenach rück—

wärts ergriffen. Erbeſchloß, die beſtehende Verfaſſung im Sinneeiner noch

ſtärkeren Bevorzugung der Stadt gegenüber der Landſchaft zu modifizieren.

Auch er ging in ſeiner Mehrheit von der Anſicht aus, daß dem „Bauern—

regiment“ ein Ende gemacht und daßdieIntelligenz der alten regierenden

Geſchlechter wieder mehr zu Ehren gezogen werden müſſe. Dagegen konnte

er ſich der Einſicht nicht verſchließen, daß dieſe Reaktion mit Mäßigung

und kluger Vorſicht durchgeführt werden müſſe. Erarbeitete eine neue Ver—

faſſung aus, die im Juni 1814 vom großen Rate mit 105 gegen 52 Stimmen

angenommen wurde. Unmittelbar darauf wurdeder neue kleine Rat vom großen

Rate gewählt, wobei er mit zwei Ausnahmeninſeinembisherigen Beſtande

beſtätigt wurde. 19)

Dieſes neue Grundgeſetz 10) bedeutete im Vergleich zur abgeſchafften Me—

diationsverfaſſung neuerdings einen Schritt nach rückwärts, und eine noch

ſtärkere Anlehnung an die Zuſtände der Zeit vor 1798. Klar und unzwei—

deutig wurde die Bevorzugung der Stadt gegenüber der Landſchaft zum Aus—

druck gebracht in der Zuſammenſetzung des großen Rates. Von den 212

Mitgliedern wählten die 18 Stadtzünfte 26 Großräte, Winterthurerhielt 5 Ver—

treter, und von den 51 Landzünften war jede durch 1 Mitglied vertreten. Die
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weitern 130 Mitglieder wurden vom Großen Rateſelbſt ernannt, wobei aus—

drücklich vorgeſchrieben war, daß jeweilen auf 5 Großräte mindeſtens einer

BewohnerderLandſchaft ſein müſſe. 16) Um die dadurch bedingte Verminderung

der Großräte vom Land etwasſchonenddurchzuführen, wurdedie Neubeſtellung

des großen Rates auf mehrere Jahreverteilt und ſo ſukzeſſive durchgeführt.

Im Jahre 1817 ſaßen in dieſer Behörde 138 Städter und 79 Vertreter der

Landſchaft. Bis unmittelbar vor der Regeneration, d. h. bis zum Jahre 1829,

war das Verhältnis für die Stadt noch etwas günſtiger geworden, indem ſie

damals 137 Vertreter gegenüber den 75 Großräten derLandſchaft beſaß. 17)

Die Kompetenzen des neuen großen Rates waren ungefährdiegleichen, die

dieſe Körperſchaft während der Mediation beſeſſen hatte. Immerhinſuchte er

ſeinen Einfluß auf Koſten der Allmacht des kleinen Rates auszudehnen, ein

Beſtreben, das teilweiſe von Erfolg gekrönt war.

Sehr bemerkenswerte und in ihrer Tendenz durchaus unverkennbare Ab—

änderungen erfuhr die Organiſierung der Verwaltung auf der Landſchaft. An

Stelle der frühern 6 wurden 11 Bezirke gebildet. Die Funktionen der bisherigen

zwei Bezirksbeamten, des Bezirksamtmanns unddesBezirksrichters, wurden in

der Hand des Oberamtmannesvereinigt, ſo daß dieſer oberſter Richter und aus—

übender Beamter in einer Perſon war.s) Ebenſo wurdendie bisherigen Ämter des

Gemeindepräſidenten und des Gemeindeammannes zueinem einzigen Amte ver—

ſchmolzen. Die Wahldieſes neuen Beamten, der den Titel Gemeindeammanner—

hielt, wurde in die Kompetenz des kleinen Rates gelegt. Die Bevölkerung beſaß

einzig die Befugnis, einen Dreiervorſchlag für die Stelle zu machen, der für

die Regierung nicht einmal bindend war. 109) Dieſer Beamte wurdealſo gleich

wie der Untervogt der alten Zeiten gewählt und ſollte auch wie dieſer in

erſter LinieVertreter der Obrigkeit in der Gemeinde und nicht Vertrauens—

mannſeiner Gemeindegenoſſen ſein. Da man zudem den Oberamtmännern als

Wohnſitz meiſt alte Landvogtei⸗Schlöſſer wie Grüningen, Greifenſee, Kiburg,

Andelfingen, Regensberg, Wädenswil und Knonau anwies, warauch äußerlich

die Anlehnung an die alten Landvogteien zum Ausdruck gebracht. Wie der

Landvogt der alten Zeit, war auch der Oberamtmann allmächtig. In Fragen

der Verwaltungentſchied er ganz allein und ſelbſtändig, und dierichterlichen

Funktionen übte er in weitaus den meiſten Fällen allein oder unter Bei—

ziehung eines einzigen Bezirksrichters als Beiſitzer aus. Ganzwichtigeſtraf⸗

rechtliche Fälle wies er an die kantonale Oberbehörde, ſo daß die Mitwirkung

der Bevölkerung in der Bezirksverwaltung kaum in Betracht kam. Von der

Entſcheidung des Oberamtmanns warſchlechthin alles abhängig. Da zudem

ſeit Aufhebung des helvetiſchen Strafgeſetzbuches keine Vorſchriften über Aus—

meſſung von Strafen beſtand, war dem Gutfinden oder der Willkür des Ober—

amtmanns ein weiter Spielraum gelaſſen. Esiſt daher nicht verwunderlich,
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wenn dasVerhalten des einen oder andern Oberamtmannsſtark an die Tätig—
keit der frühern Vögte erinnerte, oder die eine und andere oberamtliche Ver—
fügung den Stempeleines wohlgemeinten, aber patriarchaliſchen Abſolutismus
trug. Derdurchausfreiſinnig gerichtete Heinrich Eſcher, der ſpäter als Pro—
feſſor der Rechte an der neugegründeten Hochſchule wirkte, hatte von 1819 an
bis zum Sturze der Reſtaurationsverfaſſung als Oberamtmann in Grüningen
gewirkt und war dabei nach ſeinem eigenen Geſtändnis der Verſuchung, von
ſeiner großen Gewalt einen etwas willkürlichen Gebrauch zu machen, nicht ganz
entgangen. Liederliche Frauenzimmer aus ſeinem Bezirke, die in der Hauptſtadt
ihr Weſen trieben und von Zeit zu Zeit durch die Polizei dem Landvogt
wieder zugeführt wurden, damiterſie in ihren Heimatsdörfern zurückbehalte
und vor den Verführungen der Hauptſtadt bewahre, waren trotzdem immer
wieder ausgeriſſen und nach Zürich zurückgekehrt. Da ließ ihnen Eſcher den
Kopf glatt raſieren, weil er ſicher war, daß ſie wenigſtens ſo lange das Her—
umſtreifen bleiben ließen, als ſie ihres Haarſchmuckes beraubt waren. Und
einen geriebenen Appenzeller, derden Bauern unter der Vorſpiegelung, er
wolle ſie die Goldmacherei lehren, Geld abgeſchwindelt und dabei auch Dieb—
ſtahl verübt hatte, ließ er einige Tage in einem unterirdiſchen Verließ bewahren,
nachdem er ihm aus der gewöhnlichen Gefängniszelle zweimal entwiſcht war.20)

Ebenſo groß wie die Gewalt des Oberamtmannsinder Bezirksverwaltung
war der Einfluß des kleinen Rates in den allgemeinen, kantonalen Angelegen—
heiten. Die ganze Beamtenſchaft hing direkt von ihm ab. SeinEinfluß er—
ſtreckte ſichnun auch auf die Gemeindebehörde, indem er jenen mitallen wich—
tigen Befugniſſen ausgeſtatteten Gemeindeammann wählte. Gemeindeverſamm—
lungen durften nur mit Zuſtimmung dieſes Beamten, in außergewöhnlichen
Fällen ſogar nur auf die Erlaubnis des Oberamtmannes hinveranſtaltet
werden. Demkleinen Rat waresſo möglich, alle wichtigen Beamtungen mit
Leuten zu beſetzen, die durchaus in ſeinem Sinne wirkten, und namentlich auch
da wieder den Vorteil der Städter wahrzunehmen. Von den 11 Oberamt—
männern gehörten nur drei der Landſchaft und einer Winterthur an, und ebenſo
waren von den Amtsſchreibern ihrer 7 Bürger von Zürich. 21)

Manwürdeindeſſen dem kleinen Rat Unrecht tun, wenn manbehaupten
wollte, er habe ſeine Machtſtellung in egoiſtiſcher Weiſe für perſönliche Zwecke
oder zum Vorteil einer beſtimmten Bevölkerungsklaſſe mißbraucht. Die Regie—
rung war aus Männern zuſammengeſetzt, die dankihrer reichen ſtaatsmänni—
ſchen Erfahrung und vermöge ihrer hervorragenden Charaktereigenſchaften für
eine ſelbſtloſe Beſorgung der Regierungsgeſchäfte volle Gewähr boten und die
auch bei der Bevölkerung in hohem Anſehen ſtanden. Neben den beiden Bürger—
meiſtern, Hans von Reinhardt und David von Wyß, ſaßen andereVertreter
aus den alten angeſehenen Geſchlechternder Stadt im Rate, wie Ludwig
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Meyer von Knonau,dertreffliche Konrad Eſcher von der Linth, ſodann Finsler,

Paul Uſteri, Hans Jakob Peſtalozzi, Leonhard von Muralt und Hans Konrad

von Eſcher. — Allein dieſe Männer lebten noch ganz in den Anſchauungen

der vergangenen Zeit. Erfüllt von großem Wohlwollen gegen die Untertanen

und beſeelt von einem hohen Pflichtgefühl, vermochten ſie ſich doch von jener

Auffaſſung des vergangenen Jahrhundertsnicht zu befreien, die in den Unter—

tanen eine Klaſſe von Leuten erblickte, die von den Regierungsgeſchäften nichts

verſtand und daher auch nicht zur Mitregierung herangezogen werdenſollte.?)

Manfandesdahernicht für nötig, die Bevölkerung über die Tätigkeit

des großen und kleinen Rates aufzuklären. Ihre Sitzungen waren geheim, und

eine ſcharfe Zenſur ſorgte dafür, daß dem Volke durch die Zeitungen nur das—

jenige bekannt gegeben wurde, wasderkleine Rat als zur Mitteilung paſſend

hielt. Auch an übriger Lektüre bekam der Untertan nichts zu Geſicht, wasnicht

vorher von der Zenſur daraufhin geprüft worden wäre, ob es ſeinem Faſſungs—

vermögen angepaßtſei. Jedes Buch, ſogar jede Neuauflage eines Werkes mußte

der Zenſurkommiſſion vor der Drucklegung zur Genehmigungvorgelegt werden,

und Buchhändler, Antiquare und Beſitzer von Leihbibliotheken hatten dieſer

Behörde das Verzeichnis der von ihnen gehaltenen Werke einzureichen. 28)

Vom Geiſte der vergangenen Zeit war auch die Finanzpolitik der Re—

gierung erfüllt. Ängſtlich bemühte ſie ſich, mit den bisherigen Einnahmequellen

auszukommen und das Volk wenn immermöglich mitdirekten Stenern zu ver—

ſchonen. Während der ganzen Dauer der Reſtaurationsverfaſſung waren bloß

6 direkte Steuern erhoben worden, eine davon hatte 412,000 Fr., zwei je
208,000 Fr. und die drei andern je 104,000 Fr.eingetragen.

Der übrige Bedarf wurde ausdrei Quellen gedeckt: aus dem Ertrage der

Staatsdomänen, aus den Grundlaſten und aus indirektenAbgaben. Neben

den ehemaligen Landvogteiſchlöſſern, zu denen jeweilen Güterbeſitz gehörte, beſaß

der Staat vorzugsweiſe aus denſäkulariſierten Kloſtergütern im ganzen Kanton

zerſtreut über 100 Höfe undkleinere Güter, die als Erb- oder Handlehen ver—

pachtet waren. Wennauch der Ertrag dieſer Domänen nie über 21/2—30/0

des Kapitalwertes ging, und obgleich die Höfe, wie es beim Pachtſyſtem

faſt regelmäßig der Fall iſt, teilweiſe in ſchlechtem Zuſtande waren, ſo

glaubte doch die Regierung, die ſtaatlichen Domänen in ihrem ganzen Umfange

aufrechterhalten zu ſollen, weil ſie in dieſem Grundbeſitz eine ſolide, weder durch

Kriege noch durch Finanzkriſen zu vernichtende Anlage des Staatsvermögens

ſah. Aus demgleichen Grunde warderkleine Ratdurchausnichtbeſtrebt,

die Ablöſung der Zehnten und Grundzinſe zu erleichtern. Indieſen von feſtem

Grundbeſitz abhängigen Abgaben glaubteerviel konſtantere und ſicherere Ein—

nahmequellen zu beſitzen, als in einer Beſteuerung des viel beweglichern, aber

auch viel unbeſtändigern und ſchwieriger zu faſſenden Kapitals.
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Der Reſt der Auslagen wurde durch Abgaben auf Getränke, Handels—

verkehr, Stempel und Hundegedeckt, ſowie durch das Salzregal. Die geſamten

Abgaben warfen jährlich etwa 100,000 Fr. ab. Derſtaatliche Salzverkauf

brachte bei dem Preiſe von 2 Schilling und 6 Heller das Pfundjährlich eine

noch etwas größere Summeein.

Zum Unterhalte des Landjägerkorps, das über den ganzen Kantonverteilt

war und der Überwachungderallgemeinen Sicherheit diente, wurde eine Kopf—

ſteuer im Betrage von 22,000 Fr.erhoben, die ſeit 1822 auf 32,000 Fr. ge—

ſteigert wurde. An die Auslagen für das Militärweſen hatte jeder Bürger

zwiſchen 20 und 40 Jahren, der vom Militärdienſt befreit war, jährlich 2 Fr.

und jeder Bürger, der das 40. Altersjahr überſchritten hatte, jährlich 1 Fr. zu

bezahlen.

Es iſt klar, daß mit Rückſicht auf die geringen Mittel, die ſo dem Staate

zur Verfügung ſtanden, auch ſeine Leiſtungen nur beſchränkt ſein konnten.

Wichtige Aufgaben der Allgemeinheit mußten der Fürſorge der Gemeinden über—

laſſen oder überhaupt vernachläſſigt werden. Die nachteiligen Folgen dieſes

Syſtemszeigten ſich vorzugsweiſe im Straßenweſen und auf dem Gebiete der

Volksſchule. — Der Staatbeſchränkte ſich auf den Unterhalt derdrei alten

Hauptverkehrsſtraßen Zürich—Bülach—Eglisau—Schaffhauſen, Zürich—Dietikon

—Baden und Zürich—Winterthur—Elgg —St. Gallen, denen er in den Jahren

1825/27 noch die Landſtraße durch das Knonaueramt hinzufügte. Die Sorge

für die übrigen Verkehrswege überließ er den Gemeinden. Die Folge davon

war, daß mit Ausnahmeder genannten Heerſtraßen alle Wegeinſchlechtem

Zuſtande waren und dembeſtändig zunehmenden Verkehre nicht mehr zu ge—

nügen vermochten. 29)

Ebenſo ungenügend war das Schulweſen.25) Es beruhte auf der

Schulordnung des Jahres 1808. Wenndieſe auch in ihren Anforderungen

etwas über die Vorſchriften des 18. Jahrhunderts hinausging und z. B. be—

ſtimmte, daß der Lehrer während des Schulunterrichtes keine andere Beſchäfti—

gung mehrtreiben dürfe, ſo waren die Anſprüche, die man an dieLeiſtungen

der Schule ſtellte, doch äußerſt beſcheiden. Nur während des Winters warder

alltägliche Unterricht obligatoriſch. Für den Sommerblieb es den Gemeinden

freigeſtellt,ob ſie jeden Tag oder wöchentlich nur zweimal Unterricht haben

wollten. Allgemeine Schulpflicht war vorgeſchrieben; allein für Durchführung

eines regelmäßigen Schulbeſuches beſtanden keine geſetzlichen Grundlagen. Die

Eltern wurden bloß „freund-ernſtlich“ aufgefordert, „ihre zur täglichen oder Repe—

tierſchule gehörigen Kinder gewiſſenhaft zur Schule zu ſchicken und nicht zu ver—

geſſen, daß ſie einſt Gott werden Rechenſchaft geben müſſen, wieſie für ihrer

Kinder Unterricht geſorgt haben“. 26) Ohnedaßein beſtimmtes Alter für den

Austritt aus der Schulefeſtgeſetzt war, beſtand einfach die Beſtimmung, daß
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kein Kind die Alltagsſchule verlaſſen dürfe, „bis es fertig und verſtändlich leſen

und ordentlich ſchreiben könne und zumſittlich-religiöſen Unterricht dienende

Stellen und Sprüche mit Verſtändnis auswendig gelernt, auch das Einmal—

Eins mit einigen Anfängen des Kopfrechnens innehabe“. Die Mädchen konnten

ſogar auf Wunſch vom Schreibunterricht dispenſiert werden. ?)

Werdieſes Zielerreicht hatte, beſuchte noch bis zur Konfirmation wöchentlich

währendeines halben Tagesdie Repetierſchule. Andereſtaatliche Schulenexiſtierten

auf der Landſchaft nicht. Einige wenige vorhandene Sekundarſchulen waren

private Inſtitute. Wohl waren ſeit Erlaß dieſer Schulordnung im Jahre 1808

mancherlei Verbeſſerungen durchgeführt worden. Eine Reihe von Pfarrern,

deren Aufſicht der ganze Schulbetrieb unterſtellt war, hatten inſteter eifriger

Bemühung den Bildungsſtand der Lehrer und dieLeiſtungen der Schule, die

ſie beaufſichtigten, auf ein etwas höheres Niveau zu bringen vermocht. In den

Gemeinden, woſich Handel, Induſtrie und Gewerbeentwickelt hatten, fühlte

auch die Bevölkerung ſelbſt das Bedürfnis nach beſſeren Schulen; und ein

Verein privater Schulfreunde zu Stadt und Landſuchte die Mittel aufzu—

bringen, um die Beſoldung ganzſchlecht bezahlter Lehrer etwas zu verbeſſern

und ganz alte, unbrauchbare Lehrer zu penſionieren. Es wurde eine große

Anzahl neuer Schulhäuſer gebaut, ſo daß im Jahre 1829 nur noch 41 Schulen

keine eigenen Lokale beſaßen. Dieharte, faſt grauſame Schulzucht wich einer

freundlicheren, liebevolleren Behandlung der Schulkinder; an das Syſtem der

Folterſtrafen erinnernde Züchtigungsmittel wie das Knien auf einem Lineal

kamen nur noch ausnahmsweiſe vor. Hierhatte Peſtalozzis Wirken bereits ent—

ſchiedene Früchte getragen.

Allein der allgemeine Zuſtand der Schule warderart, daß nureinevöllige

Umgeſtaltungbefriedigende Verhältniſſe zu ſchaffen vermochte. Das ging aus

einer umfangreichen Unterſuchung hervor, die der Erziehungsrat im Jahre 1829

veranſtaltete. Es zeigte ſich dabei, daß nur in einer ganz kleinen Anzahl von

Schulen eine wirkliche Klaſſeneinteilung beſtand. In faſt allen Schulen war die

ganze, große Schülerzahl, die in der größten Schule 240 Kinder betrug, als kom—

pakte Maſſe um den Lehrer verſammelt. Weitausdiemeiſten Lehrerbeſchränkten

ſich darauf, ihren Zöglingen in durchaus mechaniſcher Weiſe eine äußere Fertigkeit

im Leſen, Schreiben und den einfachen Operationen des Rechnensbeizubringen.

Von dem Eingehen auf den Inhalt des Geleſenen war keine Rede. Alserſte

Lehrmittel, mit Hülfe derer der. Schüler buchſtabieren undleſen lernte, dienten

das ſogenannte Namenbüchlein und der Lehrmeiſter. Dannerhielt das Kind

als einzige Leſebücher den Katechismus und das Neue Teſtament in die Hand,

wobei die meiſten Lehrer, auch wenn ſie noch den guten Willen gehabthätten,

gar nicht imſtande waren, den Kleinen das Verſtändnis für die im Katechismus

behandelten dogmatiſchen Fragen beizubringen. Andere Schulbücherexiſtierten



12

nicht. Wenn gleichwohl an einzelnen Schulen weitere Lehrmittel verwendet

wurden, die man aus anderen Kantonen oder aus dem Auslandebezog, ſo

wardies der Initiative vereinzelter Lehrer oder Pfarrer zu verdanken.

Der Hauptgrund für den unbefriedigenden Stand der Volksſchule lag in

der durchaus ungenügenden Ausbildung der Lehrer. Es warſprüchwörtlich ge—

worden, daß derLehrerberuf amſchnellſten erlernt ſei. Wer Luſtverſpürte,

als Pädagoge zu wirken, ging für einige wenige Monate zu einem der wenigen

tüchtigen Lehrer des Kantons, die als Muſterlehrer galten und durch denTitel

Kreislehrer ausgezeichnet waren, in die Lehre, um dortteils theoretiſch, haupt—

ſächlich aber praktiſch in die Kunſt des Schulhaltens eingeführt zu werden.

Mehralsein ganzoberflächlicher Drill konnte in der viel zu kurzen Zeit dieſen

Leuten nicht beigebracht werden, die ſich mit ganz ungenügenden Vorkenntniſſen,

eben auch nurmitihrer dürftigen Volksſchulbildung, beim Kreislehrereinſtellten.

Sokam es denn nurzuhäufig vor, daßſelbſt der Lehrer nicht imſtande war, einen

Aufſatz ohne grobe Verſtöße gegen Sprachgebrauch und Schreibregeln abzufaſſen.

Dieſer ganz mangelhaften Ausbildung derLehrerentſprach ihre noch unge—

nügendere Beſoldung. Am günſtigten ſtellten ſich die Lehrer des Oberamtes

Meilen, die im Durchſchnitt 211 fl. bezogen, während der Durchſchnittslohn

in den Oberämtern Kiburg und Knonau nur 78fl. ausmachte. DieLehrer

waren ſo gezwungen, durch Nebenämter ihr kärgliches Einkommenzuverbeſſern,

und wenn auch der Fall, daß ein Lehrer zugleich noch Gemeindeammann,

Friedensrichter, Präſident des Unterwaiſenamtes, Feuerſpritzenkommandant und

Gemeinderatsſchreiber in einer Perſon war, ?8) in dieſer kraſſen Form wohl

allein daſtand, ſo kam es doch nur zu häufig vor, daß einemLehrerdieſe

Nebenämter, mit denen er in der Regel zudem noch landwirtſchaftlichen Betrieb

verband, zur Hauptſache und die Schule unbequeme Abhaltung wurde.

Während die Regierung ſo die Sorge für den Jugendunterricht den

Gemeinden undihren Geiſtlichen überließ, machte ſie immerhin auf anderen

Gebieten des öffentlichen Lebens Verſuche, fördernd in die Tätigkeit der

Gemeindeneinzugreifen.

Entſchiedene Fortſchrittewurden im Militärweſen gemacht. Für den Soldaten

bedeutete es gegenüber früher eine Erleichterung, daß er nur noch Waffe und

Lederzeug ſelbſt anzuſchaffen hatte und die Uniform vom Staategeliefert bekam.

Anderſeits wurde er dadurch erheblich belaſtet, daß er nichtmehr an den Sonn—

tagen durch den Drillmeiſter ſeines Dorfes ausgebildet, ſondern verpflichtet

wurde, zu Unterrichtskurſen in der Kaſerne der Hauptſtadt einzurücken. 29)

Um der Raubwirtſchaft in einzelnen Gemeindewaldungen ein Ende zu be—

reiten, erließ der kleine Rat im Jahre 1822 ein neuesForſtgeſetz, das die

Waldbeſtände der Dörfer unter die Aufſicht des Oberforſtamtes ſtellte und den

Holzſchlag von der Erlaubnis kantonaler Forſtbeamten abhängig machte. 50)
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Zur Förderung der Viehzucht wurde im Jahre 1825einGeſezz erlaſſen,

das über den Ankauf und die Verwendungder Zuchtſtiere beſtimmte Normen

aufſtellte, die ſehr ſtrenge gehandhabt wurden. Einweiterer Erlaßſetzte für

ſchönes Vieh ſtaatliche Prämien aus.

In ähnlicher Weiſe ſuchte die Regierung auch auf anderen Gebieten

fördernd einzuwirken. Viel Mühegabſie ſich z. B., um nach und nachtüchtige

Gemeindehebammen auszubilden. Die Gemeinden wurdenverpflichtet, allerdings

zu ihrem großen Verdruſſe, den Hebammeneinfixes Wartgeld auszubezahlen. ẽ1)

Vontiefgreifender Wirkung war die Tätigkeit des kleinen Rates auf dem

Gebiete des Gewerbeweſens. s2) Wiekeine andere Betätigung war der Hand—

werksbetrieb durch eine Mengegeſetzlicher Beſtimmungen geregelt. Wohlhatte

die Revolution auch hier eine Reihe alter Vorſchriften hinweggefegt. Dasalte

Vorrecht der Stadt, wonach eine ganze Reihe von Handwerkszweigen auf dem

Lande gar nicht ausgeübt werden durften, war verſchwunden; ebenſo wardie

Beſchränkung der Meiſter eines jeden Handwerks auf eine ganz beſtimmte Zahl

aufgehoben. Dagegen beſtand die ſtrenge Organiſierung der Handwerkszweige

in Zünfte mit einer Unmenge von füralle Mitglieder verbindlichen Zunft—

ſatzungen ungeſchmälert weiter, mit dem Unterſchiede bloß, daß dieſe Zunft—

organiſation ihr Netz nun auch über die Landſchaft ausſpannte. Dadie Meiſter

der Stadt vermöge ihrer alten Tradition innerhalb der Zünfte das Über—

gewicht über die Meiſter der Landſchaft beſaßen, diente dieſe Ausdehnung des

Zunftweſens über den Umkreis Zürichs hinaus dazu, um wiederineiner neuen

Form eine Art Vormundſchaft der Stadt zu begründen. Die Zunftverſammlungen,

mehrere im Verlaufe des Jahres, wurden immerin der Stadt abgehalten, und wenn

der Meiſter vom Lande mitreden wollte, mußte er jedesmal nach Zürich wandern.

Um derzuſtarken Konkurrenz innerhalb einer Zunft vorzubeugen, be—

ſtanden ſtrenge Vorſchriften über die Anzahl der Lehrlinge, die jeder Meiſter

aufnehmen durfte, und über die Vorbedingungen, die zu erfüllen waren, ehe

ein Geſelle Meiſter werden konnte. Die meiſten Zünfte machten die Ernennung

zum Meiſter von derLieferung eines Meiſterſtückes abhängig. War die Er—

nennung eines Geſellen unbequem,ſo bot die Beanſtandungſeines Meiſterſtückes

eine treffliche Handhabe, um die drohende Konkurrenz zu hintertreiben. Die

Landmeiſter wurden auch dadurch benachteiligt, daß für Lieferung des Meiſter—

ſtückes theoretiſche Kenntniſſe, z. B. im Zeichnen, verlangt wurden,dieſich der

Geſelle auf dem Landebei den dortigen mangelhaften Schulverhältniſſen nicht

erwerben konnte. Hatte es der Geſelle trotz aller Schwierigkeiten doch zur An—

erkennung als Meiſter gebracht, ſo blieb ihm immerhin eine große Rechnung

für Unkoſten bei Prüfung des Meiſterwerkes zu begleichen, wobei die Beköſti—

gung der mit der Prüfung ſeines Werkes betrauten Meiſter immer einen der

fetteſten Poſten bildete.



14
 

Vor Konkurrenz einzelner verwandter Zünfte unterſich ſchützten ſich dieſe

durch eine peinliche Umſchreibung ihrer Arbeitsgebiete. Zwiſchen dem Zimmer—

mann und demTiſchler z. B. bildete das unterſcheidende Merkmal, daß der

erſtere keinen Leim verwenden durfte. Daßdieſe Begrenzung ſchwierig war,

und bei der ſteten Bildung neuer Lebensbedürfniſſe und damit neuer Arbeits—

betätigungen zu fortgeſetzten Streitigkeiten führte, iſt leicht einzuſehen. Man

braucht nur die Akten dieſer Jahrzehnte zu durchgehen, um einen Begriff davon

zu erhalten, zu welcher Unſumme von Beſchwerden und Klagen und damit

von Neid und Unzufriedenheit die vielen Vorſchriften auf dem Gebiete des

Gewerbeweſens Veranlaſſung gaben. Eine weitere Reihe von das Handwerk

ſchützenden Beſtimmungen bezogſich endlich auf deſſen Verhältnis zum Handels—

ſtand. Dieſer war auf den Verkauf derfabrikmäßig hergeſtellten Gegenſtände

beſchränkt. Handel mit Erzeugniſſen des Handwerks war nur auf den Jahr—

märkten erlaubt und in der übrigen Zeit dem Handwerkerſelbſt ausſchließlich

vorbehalten. ——
Eine Sonderſtellung innerhalb des Handwerkerſtandes nahmen die Be—

ſitzer der ehehaften Betriebe ein, die Tavernenwirte, Metzger, Müller, Schmiede,

Olmacher und Ziegelbrenner. Nur werein mitdieſem Rechte verſehenes

Wirtshaus, Metzg, Mühleꝛc. beſaß, hatte auch die Befugnis, dieſen Beruf aus—

zuüben. Zur Neugründungeinesdieſer Geſchäftszweige bedurfte es der beſon—

dern Erlaubnis der Regierung. Sie hatte dadurch ein gutes Mittel in der

Hand, um aufdieLandſchaft einzuwirken und einzelne Perſonen oder ganze

Gemeinden, die an der Verleihung eines ſolchen Rechtes ein Intereſſe hatten,

von ſich abhängig zu machen. Beiden ſchweren Bedenken, die die Regierung

beſtändig trug, neue Ehehaften zu verleihen, wurde eine Entwicklung dieſer

Berufsarten auch da verhindert, wo das Gegenteil im Intereſſe der Geſamtheit

gelegen hätte. Das zeigte ſich z. B., als ſeit den 20er Jahren die Stroh- und

Schindeldächer immer mehr durch Ziegelbedachung erſetzt wurden und damit

der Bedarf an Ziegeln bedeutend zunahm. Obwohlunter den veränderten Ver—

hältniſſen eine Vermehrung der Ziegeleien im Intereſſe der Bevölkerung gelegen

hätte, konnte ſich die Regierung nicht entſchließen, von der alten Zurückhaltung

und Äüngſtlichkeit abzugehen. 88)
Durch die Ehehaften wurde auch der Bauer berührt. Wie ihm die Ge—

tränkeſteuer das direkte Auswirten ſeines Weines unmöglich machte, ſo war

ihm durch den Umſtand, daß die Erlaubnis zum Schlachten und Auswägen

des Viehes an den Beſitz eines Metzgrechtes gebunden war, die Möglichkeit

genommen,ſein eigenes Viehſelbſt zu ſchlachten und auszuwägen. Anderſeits

bildeten die ehehaften Tavernen- und Metzgrechte da eine Einnahmsquelle für

die ganze Gemeinde, wo esdieſer gelungen war, die genannten Rechte in

ihren eigenen Beſitz zu bringen, um ſie dann an Private auszuleihen.
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Eine tiefe Breſche in die ganze Gewerbeorganiſation ſchlug das Auf—

kommender mechaniſchen fabrikmäßigen Betriebe. Mit Fabrikation und Verkauf

von Baumwollſtoffen hatten Zürcher Kaufleute ſeit Jahrhunderten einen blü—

henden und erfolgreichen Handel in ganz Europa getrieben. DieHerſtellung

des Baumwollgarns und die Verarbeitung desſelben beſorgten vorzugsweiſe

die Landbewohner mit Handſpinn- und Handwebſtühlen. Letztere waren be—

ſonders im öſtlichen Teile des Kantons ſtark verbreitet, wo ſie das kümmerliche

Einkommen, das der unfruchtbare Boden gewährte, einigermaßenverbeſſern

halfen. Der Handel mit denfertigen Tuchen warindeſſen der Stadt aus—

ſchließlich vorbehalten.

Mit der Revolution hörte dieſes Privileg der Stadt auch auf, ſo daß nun

unternehmende Männer der Landſchaft anfingen, Handelshäuſer zu gründen.

Dagegen erwuchs den Handſpinnern gleich zu Anfang des Jahrhunderts eine

gefährliche Konkurrenz in den mechaniſchen Spinnereien. Kurz vor Ausbruch der

Revolution war das erſte auf mechaniſchem Wege in Englandhergeſtellte Garn

in der Schweiz eingeführt worden. Seine große Billigkeit machte dem von

zürcheriſchen Heimſpinnern geſponnenen Garne ſchwere Konkurrenz, ſo daß einige

weitblickende Kaufleute auf den Gedanken kamen, die Spinnereimaſchinen auch

in der Schweiz einzuführen. Im Jahre 1801 wurde mitUnterſtützung der

helvetiſchen Regierung die erſte Spinnerei in den Räumen des aufgehobenen

Kloſters St. Gallen eröffnet, ⸗9 drei Jahre ſpäter folgte die Gründung eines

gleichen Etabliſſements durch J. K. Eſcher in der Neumühle bei Zürich. Sehr

raſch entwickelte ſich die neue Induſtrie unter dem Schutze der Kontinental—

ſperre, die die Einfuhr der engliſchen Konkurrenzware verunmöglichte.s) Im

Jahre 1827 zählte man ſchon über 100 mechaniſche Baumwollſpinnereien. 86)

Die bisher betriebene Handſpinnerei hatte dabei dem Fabrikbetrieb faſt voll—

ſtändig weichen müſſen.

Im Laufe der zwanziger Jahre tauchte eine ähnliche Gefahr für die Hand—

weberei auf. In England wares gelungen, einen großen Teil der Baumwoll⸗

tucharten ebenfalls auf mechaniſchem Wege herzuſtellen. Dieſe Produkte der

Induſtrie waren bedeutend billiger, als die von Hand gewobenen Tücher, ſo

daß ſich die ſchweizeriſchen Tuchhändler genötigt ſahen, ebenfalls an die Er—

richtung von Webereifabriken zu denken, wenn ſie mit ihren Produkten auf

dem Weltmarkt nicht geſchlagen werden wollten. Mit großer Beſorgnisindeſſen

verfolgten die vielen Tauſende von Handwebern des Kantonsdieſe Entwickelung,

wohl wiſſend, daß die Einführung der mechaniſchen Weberegleichbedeutend mit

dem Untergange ihrer Hausinduſtrie ſein werde.

Die Gründung ſolcher mechaniſchen Betriebe war auch noch in anderer

Weiſe geeignet, den alten Zunftbetrieb zu ſtören. Gegenſtände, die durch den

Fabrikbetrieb hergeſtellt wurden, ließen ſich nicht in den alten Formen des
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Innungszwanges unterbringen und mußten für den Handelfreigegeben werden.

Dadurch warabertatſächlich der Schutz, den man den Produkten des Hand—

werkers angedeihen laſſen wollte, überall da illuſoriſchgeworden, wo es möglich

wurde, die betreffenden Gegenſtände auch fabrikmäßig zu erzeugen. Die Her—

ſtellung der neuen Maſchinen rief friſchen Arbeitszweigen, die ebenfalls nicht

unter die bisherigen Handwerke rubriziert werden konnten. Soentſtand der

Beruf des Mechanikers, deſſen Arbeit in eine ganze Reihe von Zünften ein—

griff und deſſen Beruf deshalb als freies Handwerk erklärt werden mußte.

Eine weitere Schranke im Handelsweſen wurde beſonders vom Bauers—

mann als Hemmnis empfunden. VonderFurchtbeſtimmt, durch unbedingte

Freigabe des Kornhandels werde die Beſtimmung des Getreidepreiſes der

Spekulation ausgeliefert, war ſeit jeher der ganze Kornhandel im Kornhaus

Zürich zentraliſiert worden. Dieſe Einrichtung hatte zudem die angenehme

Folge, daß auf bequeme Art vom Kornumſatz Abgaben in Form von Zöllen

und allerlei Sporteln erhoben werden konnten. Infolge dieſer Beſtimmung war

der Bauer genötigt, alles Korn, das er verkaufen wollte, nach Zürich auf den

Markt zu bringen, was neben der Unbequemlichkeit und dem Zeitverluſt mit

großen Auslagen verbunden war. Dergleichen Unbequemlichkeit waren auch

die Müller unterworfen, die ihr Getreide nicht direkt vom Bauerbeziehen,

ſondern in Zürich auf dem Kornmarkt holen und dabei Transportkoſten und

Sporteln bezahlen mußten. 87)

Durch Beſeitigung der alten Privilegien der Stadt im Gewerbe— und

Handelsverkehr war die Möglichkeit geſchaffen, auch auf dem Landenicht nur

alle Handwerkszweige zu betreiben, ſondern auch eigentliche Handelshäuſer und

induſtrielle Unternehmungen zu gründen. Die Folge davon wareinebisjetzt

ungewohnte Entfaltung der im Volke ſchlummernden Kräfte und ein Aufblühen

von Gewerbe, Handel und Induſtrie auf der Landſchaft, wodurch das äußere

Bild mancher Ortſchaft in kurzer Zeit völlig verändert wurde. Jekräftiger

jedoch dieſes Leben zu pulſieren begann, um ſo läſtiger mußtenalle jenegeſetzlichen

Beſtimmungen der Zunftorganiſation empfunden werden, in die das Neuege—

zwängt werden ſollte und die einer freien Entfaltung der Kräfte hindernd im

Wegeſtanden. Das Aufblühen von Handel und Gewerbeaufder Landſchaftbrachte

als weitere Folge eine wirtſchaftliche Beſſerſtellung vielerLandbewohner und eine

bedeutende Erweiterung ihres geiſtigen Horizontes mit ſich. Die Wirkung davon

war, daß der Landbewohnerſich dem Städter als ebenbürtig zu fühlen begann

und die Zurückſetzung in politiſchen Dingen um ſo unwilliger ertrug. In

Vereinen und Geſellſchaften wurden diepolitiſchen Verhältniſſe eingehend be—
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ſprochen. In den wohlhabenden Ortſchaften der beiden Seeufer hauptſächlich,

die ſeit der Reformationszeit bei allen Erhebungen des Landvolkes gegen die

Stadt vorangegangen waren,regte ſich zuerſt der Gedanke, eine Reform der

beſtehenden Verfaſſung auch gegen den Willen der Ratsherren zu Zürich her—

beizuführen. 88)

In ihren Beſtrebungen wurden ſie durch eine Reihe junger Stadtzürcher

kräftig unterſtützt. In der Hauptſtadt war eine jüngere Generation herange—

wachſen, die die Anſchauungen und Zuſtände der alten Eidgenoſſenſchaft nur

noch vom Hörenſagen kannte. Ihre Bildung hatten ſich dieſe Männer haupt—

ſächlich auf deutſchen Univerſitäten geholt und dabei Anſchauungen kennen ge—

lernt, die mit dem Syſtem der regierenden alten Herren nicht mehrüberein—

ſtimmten. Sobildete ſich in der jüngern Generation, unter der ſich beſonders

Ludwig Keller und Joh. Georg Finsler hervortaten, einefreiſinnige Partei,

die ſich um Staatsrat Paul Uſteri ſcharte. Obwohl an Jahren noch der alten

Generation angehörend,teilte Uſteri mit ſeinen jungen Parteigenoſſen die feurige

Begeiſterung für freiheitlicheIdeen. Bald erlangten dieſe Männer auch in den

Räten Einfluß, wo ihre Beſtrebungen, zum Teilwenigſtens, durch freier ge—

richteteältere Politiker wie Ludwig Meyer v. Knonau, Melchior Hirzel und

Heinrich Eſcher, den ſchon oft zitierten Oberamtmann in Grüningen,unterſtützt

wurden.

Die erſte Errungenſchaft dieſer Partei war die Abſchaffung der Zenſur

und die Einführung der Preßfreiheit im Jahre 1829. Im Jahre 1830 ſodann

erreichten ſie die Einführung eines neuen Reglementes für den großen Rat,

das dieſem der Exekutive gegenüber eine größere Selbſtändigkeit ſicherte, und

ihm namentlich die Initiative für Geſetzesvorlagen brachte. Dieſe Partei war

es auch, die auf den erbärmlichen Zuſtand der Volksſchulen hinwies und die

Regierung veranlaßte, jene gründliche Unterſuchung des Landſchulweſens als

Einleitung zu Reformen vorzunehmen.

Die errungene Preßfreiheit ermöglichte eine lebhafte Agitation für die

Sache des Freiſinns auf dem Lande. Es wurden eine Menge von Broſchüren

und Flugſchriften verteilt, die ſich mit der Kritik der beſtehenden Zuſtände

befaßten und alle möglichen Reformvorſchläge enthielten. Noch nachhaltiger

wirkte nun die Preſſe. Durch den 1828 gegründeten „Schweizeriſchen Beobachter“

verbreitete der junge, durchaus liberal gerichtete Heinrich Nüſcheler freiſinnige

Auffaſſung unter dem Volke. Noch mehr Einfluß beſaß die radikale „Appen—

zellerzeitung“, die mit rückſichtsloſer Schärfe und in derber, volkstümlicher

Sprache an denbeſtehenden Zuſtänden Kritik übte und energiſch tiefgreifende

Reformen forderte. Daß dieſe Blätter im zürcheriſchen Volke aufmerkſame Leſer

fanden, iſt begreiflich. War doch Grund zu Unzufriedenheit in allen Schichten

des Landvolkes vorhanden. Während der gebildete Teil der Landbevölkerung
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in erſter Linie ſich gegen die politiſche Zurückſetzung auflehnte, ſehnte ſich der

Gewerbetreibende nach Befreiung von den Feſſeln, die ihm die Handwerks—

ordnungen anlegten. Ebenſo beengt fühlte ſich der Bauer, den ſtrenge Vor—

ſchriften daran verhinderten, ſeine Produkte auf möglichſt einfachem und ge—

winnbringendem Wege zu verwerten, und der ſich durch Einmiſchung der

Regierung in denlandwirtſchaftlichen Betrieb gehemmt glaubte. Zu ihm geſellte

ſich die arme Landbevölkerung des Zürcher Oberlandes, die dem Ruin ihrer

Hausinduſtrie entgegenſah und nurineiner energiſchen Tat der Obrigkeit einen
Weg zur Rettung aus dem Verderbenerblickte.

Bei dieſer Stimmung mußtedie Nachricht von der Julirevolution in Paris,

durch die das franzöſiſche Volk dem reaktionären Treiben ſeiner Regierung ein

jähes Ende bereitet und den Beſtrebungen, die ſeit Wochen auch im Kanton

Zürich eifrig diskutiert wurden, zum Siege verholfen hatte, wie die Loſung

zu eigenem Handeln wirken. Frankreich hatte das Beiſpiel gegeben, wie ein

Volk aus eigener Kraft den Umſchwungherbeiführt undſich ſelbſt eine neue

Verfaſſungſchafft.

Vorzugsweiſe am Seefanden unterfreiheitlich geſinnten Männern Be—

ſprechungen ſtatt, wie vorgegangen werden ſolle, um auch dem Kanton Zürich

zu einer neuen Verfaſſung zu verhelfen. Von Stäfa aus wurden Broſchüren unter

dem Volke verteilt, die das Beſtehende einer ſcharfen Kritik unterwarfen und

Vorſchläge zu Reformen machten. Am 13. Oktober 1830 verſammelten ſich 31

Landgroßräte in Uſter. Das Reſultat ihrer Beratungen war ein Memorial an

die Regierung, das die Vornahmeeiner Verfaſſungsreviſion verlangte.

Im Druckeerſchien ferner aus der Feder des deutſchen Flüchtlings Snell,

der ſeit wenigen Jahren in der Schweizlebte, allerdings nicht unter ſeinem

Nameneine Broſchüre mit dem Titel „Anſichten und Vorſchläge in Betreff

der Verfaſſung und ihrer Veränderuug“. Den Inhalthatte Snell mitfrei—

ſinnigen Männern der Stadt und desrechten Seeufers feſtgeſtellt. Vom

Grundſatze der Volksſouveränität ausgehend verlangte die Schrift vor allem

eine durch das Volk ſanktionierte Verfaſſung und einen Großrat, in welchem

einmal die Landſchaft beſſer vertreten war und der über und nicht unter

dem kleinen Rate ſtand. Um wenigſtens etwas zuerreichen, verlangte Snell

nicht Vertretung nach der Kopfzahl; er warbereit, der Stadt einen Drittel

aller Großräte zu überlaſſen und auch noch in beſchränktem Umfange die

indirekten Wahlen fortbeſtehen zu laſſen. Die Broſchüre wurde auf der ganzen

Landſchaft verteilt und eifrig geleſen.

Die Regierung ſah ein, daß ſie den Forderungen der Landbevölkerung ent—

gegenkommen müſſe, wenn ſie dem Ausbruche einer allgemeinen Erhebung zu—

vorkommenwollte, und verſammelte auf den 1. November den großen Rat. Dieſer

beſtellte eine Kommiſſion mit dem Auftrage, die Verfaſſung nach den Wünſchen
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der Landſchaft zu revidieren. In wenigen Wochen war die Kommiſſion mitihrer

Arbeit zu Ende; am 25. Novemberſollte ſich der Rat neuerdings verſammeln,

um die Anträge der Kommiſſion entgegenzunehmen.

Allein unterdeſſen war auf dem Landeruchbar geworden, daß die Kom—

miſſion ernſtlichen Willen zu Reformen garnicht beſeſſen hatte und nur unbe—

deutende Änderungen vorſchlug. Da die Landbevölkerung auch zum großen Rate

ſelbſt nur geringes Vertrauen beſaß, um ſo mehrals auch die liberalen Stadt—

zürcher angeſichts der Bewegung auf dem Landeängſtlich und zurückhaltend

geworden waren, gelangten die Führer auf der Landſchaft zu der Überzeugung,

daß, wenn etwaserreicht werdeu ſollte, dies durch das Volk ſelbſt zu geſchehen

habe und zwar noch vor dem Zuſammentritt des großen Rates. Etwa 100

Männer ausfaſt allen Teilen des Kantons, die ſich am 19. November zu

Stäfa verſammelten, beſchloſſen, auf den 22. November eine große Volksver—

ſammlung nach Uſter zuſammenzuberufen. Der Einladung,die durch den ganzen

Kanton erging, leiſtete die Bevölkerung mit großer Begeiſterung Folge. In

der Frühe des 22. Novembererſchienen die Leute in ſolcher Menge ausallen

Teilen der Landſchaft, daß die kühnſten Hoffnungen der Führer übertroffen

wurden.

Um 10 Uhrkonnten die Verhandlungen eröffnet werden; man hatte dazu

die Kirche in Ausſicht genommen. Allein, da ſie die 8ÿ10,000 Mannbei

weitem nicht zu faſſen vermochte, wurde auf dem „Zimiker“, einer kleinen

Anhöhe unweitderKirche, ſchnell eine Rednerbühne zurecht gemacht. Lautlos

und andächtig lauſchte das Volk den Eröffnungen ſeiner Führer. Der Mühlen—

beſitzer Heinrich Gujer von Bauma undderhochgebildete Dr. Hegetſchwiler, der

als Arzt zu Stäfa wirkte, ſetzten dem Volke ihr Reformprogrammauseinander.

Mehr Leben und Begeiſterung jedoch kam in die Maſſen, als Steffan von

Wädenswil von den Reformenaufwirtſchaftlichem Gebiete zu ſprechen begann

und Änderung des Steuerſyſtems, billigere Ablöſung der Grundlaſten und

andere materielle Erleichterungen in Ausſicht ſtellte. Als erſich bereiterklärte,

auch aus der Mitte des Volkes Wünſche entgegenzunehmen, da wurde es in

der Maſſe erſt recht lebendig, und nebenallerlei teils recht radikalen Wünſchen

wurde beſonders ſtürmiſch die Entfernung der Webmaſchinen verlangt. Nur

gegen das Verſprechen, daß allen Beſchwerden abgeholfen werdenſolle, gelang

es, die erregten Maſſen wieder zu beruhigen.80)

Das Reſultat der Verhandlungen wurde im bekannten Uſtermemorial 0)

zuſammengefaßt, das, miteinigen tauſend Unterſchriften verſehen, der Regierung

als Wunſch des geſamten Volkes vorgelegt wurde. Eineſtärkere Vertretung

der Landſchaft im großen Ratundeinbeſſeres Wahlſyſtem ſollten ſofort durch⸗

geführt werden und hernach eine Totalreviſion der Verfaſſung folgen. In die

neue Verfaſſung ſollten Preßfreiheit, Trennung der Gewalten, Offentlichkeit der
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Großratsverhandlungen und Petitionsrecht als unveränderliche Volksrechte auf—

genommen werden. Sodannwurdenoch eine Liſte von Wünſchenwirtſchaft—

licher Natur hinzugefügt, die auf dem Tage zu Uſter wohl hauptſächlich aus der

Mitte des Volkes heraus geäußert worden waren. Siebetrafen Abſchaffung des

Zunftzwanges, Aufhebung des Kaſernendienſtes und desZuchtſtiergeſetzes, Ver—

minderung der indirekten Abgaben und der Landjägerſteuer und Einführung

der Vermögensſteuer, Verminderung der Porten- und Kaufhauszölle der Stadt,

Änderung der Advokaturordnung, Herabſetzung des Zinsfußes von 50/0 auf

40/0, Erleichterung im Zehntenbezug, geſetzliches Recht der Gemeinden, ihre

Pfarrer ſelbſt zu wählen, ffentlichkeit der Staatsrechnung und Reformen im

Schulweſen.

Dieſem Verzeichnis der Volkswünſche wurde noch ein weiteres hinzugefügt

mit der Bemerkung, daß es ſich dabei um Begehren handle, die von einzelnen

Seiten geſtellt worden ſeien. Sie enthielten folgende Punkte: Reviſion des

Loskaufsgeſetzes der Zehnten, Regulierung der Anſäſſengelder, geſetzliche Regu—

lierung des Baues und Unterhaltes der Straßen und Wege, Milderung der

Forſtordnung und endlich Maßnahmen gegen die Webmaſchinen. „Da von

verſchiedenen Seiten Beſchwerden gegen das Entſtehen von Webmaſchinen ge—

führt und bereits Drohungen gegen dieſelben ausgeſprochen worden ſind,“ heißt

es über dieſen Punkt, „ſo wird der große Rat erſucht, dieſe Sache an Hand

zu nehmen, Experten auszuſenden, Unterſuch zu halten, die Klage des Volkes

anzuhören und durch eine Bekanntmachung die Anhandnahme dem Publikum

anzuzeigen und den Betrieb derſelben einzuſtellen.“

Die Leiter von Uſter haben ohne Zweifeldieſe letzte Forderung nur ungerne

in ihr Reformprogramm aufgenommenundihreErfüllungſelbſt für unmöglich

gehalten. Sie wären wohldieerſten geweſen, eine Regierung zu tadeln, die in

dieſer Weiſe den Gangderwirtſchaftlichen Entwicklung hätte gewaltſam aufhalten

wollen. Für die Bewohnerdesöſtlichen Kantonsteiles warindeſſen dieſe Forde—

rung die Hauptſache. Nach dem Geſtändniſſe vieler Teilnehmer hatte ſie der Ein—

ladung nach Uſter hauptſächlich deshalb ſo zahlreich und begeiſtert Folge ge—

leiſtet, weil ſie in erſter Linie erwartet hatte, es werden hier Beſchlüſſe gegen

die Webmaſchinen gefaßt. Dem ſtürmiſchen Drängen der aufgeregten Maſſe

gegenüber hatten daher die Volksführer nicht gewagt, ihre beſſere Einſicht durch—

zuſetzen.

Zum Schluſſe ſprach das Memorial die Überzeugung aus, daß die immer

ſtärker werdende Gährung und Unzufriedenheit nur durch Entgegenkommen und

Gewährung der Volkswünſche gedämpft werden könne, und daß die Begehren

im Falle des Nichtentſprechens mit der gleichen Entſchiedenheit, abervielleicht

nicht mehrmitder gleichen Ruhe erneuert würden.

Eine Abordnung unter Führung von Rektor Troll aus Wnrher ſetzte
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am 24. November in einer Audienz beim Bürgermeiſter Reinhardt die Wünſche

des Volkes nochmals auseinander.
Amfolgenden Tageverſammelteſich der große Rat, um über den Reviſions—

entwurf, der die direkte Veranlaſſung zum Tage vonUſter gegeben hatte, zu

beraten. In einer zehnſtündigen Sitzung, während der ſich über 80 Redner

zum Wortemeldeten, wurdebeſchloſſen, auf die Behandlung des vorliegenden

Verfaſſungsentwurfes zu verzichten und die Verfaſſung einer neuen eingehenden

Umarbeitung unter Berückſichtigung der Wünſche der Volksverſammlung zu

Uſter zu unterziehen. Die Einleitung und Durchführung dieſer neuen Ver—

faſſungsreviſion wurde einem neuen Großrate vorbehalten, deſſen Zuſammen—

ſetzung bereits dem Willen des Landvolkes angepaßt ſein undfolglich zu zwei

Dritteln aus Vertretern der Landſchaft beſtehen ſollte,“)

Bereits am 6. Dezember fanden die Neuwahlen ſtatt, und am 14. Dezember

ſchon begann der junge, geſetzgebende Körper ſeine Arbeit. Erbeeilte ſich, eine

Kommiſſion von 13 Mitgliedern einzuſetzen, mit dem Auftrage, die Verfaſſung

vom Jahre 1814 einer Reviſion zu unterziehen und über dieſe Arbeit dem

großen Rate Bericht und Antrag zu hinterbringen. Zum Präſidenten der

Kommiſſion wurde der Führer der liberalen Bewegung der Stadt, Staatsrat

Uſteri, gewählt, und auch die andern Maͤnner gehörten zum weitaus größten

Teile der gleichen Richtung an. Es waren Staatsrat Ludwig Meyer von

Knonau, Ratsherr Pfenninger, Ratsherr Rahn, Oberamtmann Hirzel von

Knonau, Gujer von Bauma, Amäsrichter Stapfer, Staatsſchreiber Meyer,

Amtsrichter Sulzer, Oberrichter Joh. Jak. Heß, Brändli von Stäfa, Profeſſor

Sulzer und der junge Amtsrichter Ludwig Keller, der ſich raſch zum Führer

der ganzen Bewegung emporgeſchwungen hat. Ineiner beſondern Proklamation

teilteder große Rat dem Volke die Ernennung und die Zuſammenſetzung der

Verfaſſungskommiſſion mit, unter Beifügung des Verſprechens, daß die neue Ver—

ſaſſung, die dergroße Rat auf Grund der Anträge der Verfaſſungskommiſſion aus—

arbeiten werde, der Bürgerſchaft des Kantons zur Annahme oder Verwerfung

vorgelegt werden ſolle. Zugleich ſtellteer es allen Bürgern des Kantonsfrei,

„ihre Wünſche bezüglich auf die Verfaſſungsreviſion der Kommiſſion innerhalb

drey Wochen, von heutegerechnet, einzureichen“. „Nachdem nun aufſolche

Weiſe,“ ſchließt die Proklamation, „für die dringendſten Bedürfniſſe unſeres

Kantons Vorſorge getroffen, und namentlich ſämmtlichen Bürgern desſelben ein

geſetzlicher Weg geöffnet iſt, ihre Anſichten und Wünſche bezüglich auf die be—

vorſtehende Verfaſſungsreviſion zur Kenntnis der zuſtändigen Behörde zu

bringen: ſo ermahnen wir unſere lieben und getreuen Kantonsbürger ebenſo

wohlmeinend als nachdrücklich, das Ergebnis dieſer wichtigen Arbeiten zutrauens—

voll zu erwarten und in der Zwiſchenzeit ſich aller Schritte zu enthalten,

wodurch Zwietracht erzeugt, Recht und geſetzliche Ordnung geſtört und die Kraft,
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deren unſer geliebtes Vaterland zur Abwendung äußerer Gefahren notwendig

bedarf, gelähmt werden könnte.“ Dieſe vom 18. Dezember 1880 datierte Pro—

klamation wurde im Druck in allen Dörfern öffentlich angeſchlagen und mußte

zudem am20. November in allen Pfarrkirchen des Kantons nach vollendetem

Morgengottesdienſt verleſen werden. Indem ſo der große Ratdenernſtlichen

Willen zeigte, den Wünſchen des Volkes entgegenzukommen, und indem er es

zudem jedem einzelnen möglich machte, ſeine Anliegen direkt bei der Verfaſſungs—

kommiſſion vorzubringen, gelang es ihm, den drohenden Sturmzubeſchwichtigen

und die ganze Bewegungingeſetzliche Bahnen zu lenken.

Von dem Rechte, Wünſche und Anregungen zurVerfaſſungsreviſion ein—

zugeben, wurde ein ausgiebiger Gebrauch gemacht. Nahezu dreihundert Peti—

tionen wurden der Verfaſſungsreviſions-Kommiſſion eingereicht; darunter be—

fanden ſich eine Reihe umfangreicher Schriften. Faſt alle dieſe Eingaben

beſchränken ſich nicht darauf, nur ſolche Fragen zu berühren, die mit der Ver—

faſſung in Verbindungſtanden,ihre Verfaſſer benützten vielmehr die Gelegenheit,

um alles, wasſie beſchwerte, vorzubringen. Hauptſächlich waren es auch die

Schwierigkeiten auf wirtſchaftlichem Gebiete, in denen ein Teil der Bevölkerung

ſteckte, die ausführlich dargelegt und für die Abhülfe verlangt wurde. Man

bekommt aus der Lektüre dieſer Eingaben ſogar den Eindruck, daß der großen

Maſſe dieſe wirtſchaftlichen Fragen weit mehr am Herzen lagen, als die Theo—

rien über eine beſſere Verfaſſung, und daß daher auch zu dieſer Bewegung, die

manalseinereinpolitiſche zu bezeichnen pflegt, für den größern Teil der Maſſe

wenigſtens wirtſchaftliche Schwierigkeiten den Anſtoß gegeben hatten. Aufdieſe

Weiſe kam es, daßdie Petitionen eine bunte Muſterkarte vonallen möglichenſich
zum Teil widerſprechenden Wünſchen und Anregungendarſtellen, die faſt alle

Gebiete des öffentlichen wirtſchaftlichen Lebens berühren. Daher konnte auch

nur ein kleiner Teil der vorgelegten Begehren und Vorſchläge für die Arbeit

der Verfaſſungsreviſion in Frage kommen. Soweitſich die Ausführungen auf

Verfaſſungsfragen bezogen, brachten ſie nichts vor, wasnichtbereits in derſeit

Monaten in Zeitungen und Broſchüren geführten Diskuſſion über die Reform

der Verfaſſung behandelt worden wäre. So fand dennauch Bluntſchli, der

ſpätere berühmte Rechtsgelehrte, der als zweiter Sekretär in der Verfaſſungs—

kommiſſion amtete, „unter der Maſſe Spreu ſei wenig Korn zu finden geweſen“ ).

Umſowertvoller ſind dieſe Petitionen für die Nachwelt. Sie werfen manches

ſcharfe Schlaglicht auf die damaligen ſtaatlichen und wirtſchaftlichen Zuſtände.

Als unmittelbare Kundgebung aus der Mitte des Volkes heraus geben ſie uns

die direkteſte Auskunft darüber, welche von den beſtehenden Einrichtungen von

der Bevölkerung als beſonders drückend empfunden wurden und welchen Ge—
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ſetzen ſie in erſter Linie die Schuld daran zuſchrieben. Dieſe Eingaben bilden

gleichſam eine reichhaltige Sammlung von Illuſtrationen zum Memorial von

Uſter, das in gedrängter Form die wichtigſten Begehren des Volkes enthielt;

ſie geben zudem im Gegenſatz zu der in Uſter entſtandenen Denkſchrift, die in

ihrem Hauptteile mehr die Auffaſſung der gebildeten Volksſchichten zum Aus—

druck bringt, die Art und Weiſe wieder, wie ſich das einfache Volk die Ver—

faſſungsreviſion dachte. 8)

Dieſe Eingaben laſſen ferner erkennen, daß die Lehren der Aufklärer des

18. Jahrhunderts erſt jetzt unſerer Landbevölkerung ſoweit in Fleiſch und Blut

übergegangen waren, daß ſie nunmehr mit Bewußtſein verwendet und in die Tat

umgeſetzt werden konnten. Anererbte Menſchenrechte, Souveränität des Volkes,

die Gleichheit aller Bürger von Natur aus und andere Schlagworte der Auf—

klärung ſpielen in den Begehren eine große Rolle und kehren immer in der

gleichen Form wieder.
Verfaſſer der Eingaben waren zumkleineren Teile einzelne Privatperſonen,

und vondieſen brachte wohl die Hälfte rein perſönliche Anliegen vor, die mit der

Verfaſſungsreviſion nur in loſem oder in gar keinem Zuſammenhangeſtanden;

andere Eingaben enthielten dagegen vollſtändig ausgearbeitete Verfaſſungen. Ihrer

Abkunft nach gehören dieſe privaten Bittſteller den verſchiedenſten Landesteilen

und durchaus verſchiedenartigen Geſellſchaftsklaſſen an. Neben Oberſt Eſcher

von Berg, der darüber ſeinem Unmut Ausdruck gab, daß Stadtbürger, auch

wenn ſie dauernd auf dem Lande wohnten, doch nur in der Stadt als Groß—

räte kandidieren ſollten,und neben Junker Meiß, der „im Namen eines

Freundes“ Erweiterung des kleinen Rates durch Sachverſtändige verlangte,

jedesmal wenn die Natur des Gegenſtandes dies als zweckmäßig erſcheinen

laſſe, ſtellen ſichder Zimmermeiſter Heinrich Dändliker, der über die Zunft—

verfaſſung erboſt war, weil er nicht Meiſter geworden war, und der Schneider—

meiſter HansUlrich Welti von Adliswil, dem neben Rechtsgleichheit, Petitions—

recht und Offentlichkeitder Großratsverhandlungen hauptſächlich gänzliches Verbot

des Hauſierhandels am Herzen lag, weil er Religion, Moralität und Okonomie

zugleich ſchädigte. Neben durchaus beachtenswerten, auf eigener ſtaatsmänniſcher

Erfahrung beruhenden Vorſchlägen, wie z.B. denjenigen von Leonhard v. Muralt,

der ſein Verlangen nach Verminderung der Mitgliederzahl des kleinen Rates

und des Obergerichtes einläßlich begründete, oder der Eingabe von Kantons⸗

prokurator Schinz, der einen vollſtändigen Verfaſſungsentwurfeingereichthatte,

kommen andere vor, die zeigen, daß auch der einfache Bürger die lebhaft ge—

führte öffentliche Diskuſſion mit Aufmerkſamkeit verfolgt, aber nicht immer ver—

ſtanden hatte. Dahin gehört z. B. das Werkeines Heinrich Kölliker von Thal—

wil, der in einer umfangreichen Denkſchrift allerlei unverdaute Leſefrüchte über

Freiheit und Gleichheit, über Menſchenrechte und Ariſtokratie zum beſten gab
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und daraus die Notwendigkeit ableitete, den Unterricht des Militärs von der

Kaſerne wieder aufdie Drillplätze zu verlegen und die Advokaten zu verbannen,

„die gleichſam dazu beſtimmt ſind, das Fett des Landes zu verzehren und den

Neidel) der Milch für ſich behaglich abzuſchöpfen, um dengeſtritten wird“.

Weit zahlreicher als die Eingaben einzelner ſind die Petitionen ganzer

Landesteile, einzelner Gemeinden oder größerer Gruppen der Bewohner eines

Dorfes. Indenmeiſten Ortſchaften waren auf die Proklamation der Regierung

vom 18. Dezemberhin öffentliche Verſammlungen abgehalten worden, wo die

allgemeine Lage beſprochen und dasjenige feſtgeſetztwurde, was man der Re—

gierung in Form von Begehren oder Vorſchlägen vorlegen wollte. Daßdieſe

Fragen auch in Geſellſchaften und Vereinen lebhaft beſprochen wurden,beweiſt

eine Eingabe, die unterzeichnet iſtvon der Donnerstags-, von der Mittwoch—

und von der Montagsgeſellſchaft Wädenswil.

Sehroft weiſen die Petitionen benachbarter Gemeindenweitgehendewörtliche

Übereinſtimmung oder wenigſtens wörtliche Anklänge auf, was vermuten läßt, daß

wohlhie und daein etwas ſchreib⸗ und wortgewandter Lehrer oder Gemeindeſchreiber

bei den Eingaben verſchiedener Ortſchaften mitgeholfen hatte, oder daßeinefertig—

geſtellte Petition in andern Dörfern die Runde machte und dort als Vorlage

diente. Daßſich bei dieſer Gelegenheit gelegentlich Parteien bildeten, die heftig

aneinander gerieten, beweiſt der Umſtand, daß auseinzelnen Ortſchaften zwei

verſchiedene jeweils nur von einem Teile der Bürger unterzeichnete Bittſchriften

eingingen. Sondereingaben von Bewohnern der Dörfer Dorlikon, Ellikon, Alten

und Rickenbach verwahren ſich ſogar direkt gegen den Inhalt einer umfangreichen

Petition, dieim Namen der Zunft Dorlikon eingegeben worden war, weilſie

von einer radikalen Minderheit ſtamme und in ihren Forderungen viel zu weit

gehe. Sie wollen nicht zu denjenigen gehören, „die übermäßige Freiheit ver—

langen und von einer Regierung etwas fordern, das dem Naturgeſetz zuwider

läuft“. Bisher habe ihre Gegend zu denjenigen gehört, von denen man mit

Recht habe ſagen können,ſie liebe den Frieden und verabſcheue die Ungerechtigkeit.

Als dritte Gruppe vonBittſtellern geſellen ſich zu den bereits genannten die

Berufsverbände. Solegten die Rechtsanwälte, die ſtadtzürcheriſchen Weinſchenke,
die Krämer, die Mühlenbeſitzer und verſchiedene andere Handwerkszweige ihre An—

liegen und Wünſche in beſondern Petitionen vor. Sogar die Schweinehändler

und die Metall- und LumpenſammlerhabenihreeigenenBittſchriften.

Weitaus die meiſten Eingaben zeichnet ein durchaus würdiger und ernſter

Ton aus. Nurvereinzelt findet ſich ein zorniges Wort über die „Geldariſto—

kratie“ als der Wurzel des Verderbens, oder über „Überbleibſel aus dem finſtern

Mittelalter“.

Dementſprechend beſteht auch die Anrede an die Reviſionskommiſſion meiſt

noch in der ehrfurchtsvoll umſtändlichen Formel: „Hochwohlgeborner, hochge—
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achteter Herr Praeſident, hochgeachtete, hochgeehrte Herren“. Nur die Anſäßen

von Oberuſter ließen ſich in ihrer Petition von der Begeiſterung fürdiealle

gleichmachende bürgerliche Freiheit dazu hinreißen, ihre Obern mit „Liebe

Herren und Freiheitsbrüder“ anzureden, und die Leute von Hütten legten ihre

Wünſche unter „hochachtungsvollſter Vertraulichkeit“ vor.

Eine unrühmliche Ausnahme machtdie Eingabe eines Winterthurers, der

es indeſſen vorgezogen hatte, ſeine gehäſſigen und groben Angriffe auf die Be—

ſitzenden und Gebildeten nur mit den Anfangsbuchſtaben ſeines Namens, mit

P. S., zu unterzeichnen.

Es iſt bereits bemerkt worden, daß in den Petitionen neben den Fragen,

die die Verfaſſung betreffen, eine Reihe von Schwierigkeiten und Mißſtänden

des wirtſchaftlichen und allgemeinen öffentlichen Lebens beſprochen ſind. In

dieſem Teile iſt ſogar das Wertvolle und Urſprüngliche dieſer Eingaben zu

ſuchen. Dinge, die die Landwirtſchaft, Handel und Gewerbebetrafen, lagen

dem einfachen Manne näher als dietheoretiſchen Grundſätze der Verfaſſung.

Eine große Anzahl von Petitionen laſſen dieſe daher völlig weg oder berufen

ſich ganz einfach auf die entſprechenden Ausführungen im MemorialvonUſter.

Die Leute von Bubikon verweiſen auf einen Verfaſſungsentwurf, der im

„Schweizeriſchen Republikaner“ publiziert worden ſei und der ihnen in der

Hauptſache zur Annahme paſſend erſcheine, und ein Bürger von Pfäffikon

empfiehlt den von OberamtmannHirzel publizierten Verfaſſungsentwurf, „weil

er ſo viel wie möglich mit den Geſetzen unſeres dereinſtigen Weltenrichters über—

einſtimme“. Woaufdie Verfaſſungsfragen ausführlicher eingegangen wird, da

macht ſich vielfach die Abhängigkeit vom Uſter-Memorial oder von der durch
Snell ) publizierten Flugſchrift bemerkbar.

Nicht ohne Intereſſe iſt es auch zu verfolgen, wieſich der eeMann
Sinn und Bedeutung der von ihmverlangten Volksrechte zurechtlegte. Aus dem
Grundſatze der Rechtsgleichheit vindizieren ſich die Weinſchenke Zürichs das
Recht, gleich wie die Gaſtwirte den Gäſten warme Speiſen verabreichen zu
dürfen. Die Bürger von Adehtswil bei Bäretswil verlangen vollſtändige Trennung
der Gewalten, damit kein Beamter zwei Ämter zugleich bekleiden oder damit
nicht zwei nahe Verwandte in dergleichen Behörde ſitzen können. Bäretswil
wünſcht die Trennung der Gewalten nur, „inſofern die Verbindung zweier
Stellen gefährlich ſein kann“. Beſſer erkannten die Leute von Greifenſee die
Bedeutung dieſes Poſtulates, wenn ſie deſſen Durchführung als notwendig er—
achten, damit der kleine Rat ſich nicht mehr in die Kompetenzen des Ober—
gerichtes einmiſchenkönne; oder wenn anderſeits darauf hingewieſen wurde, daß
durch die Trennung der Gewalten die Allmacht der Oberamtmänner gebrochen
werde, „die das gutmütige Volk wie kleine Satrapen herriſch, launiſch und
verächtlich behandeln“. Vom Grundſatz der Rechtsgleichheit ausgehend, möchte

*
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ein Bittſteller, in Übereinſtimmung übrigens mit andern Eingaben,alle Titu—

laturen, abſchaffen, „wie Excellenz, hoch- und wohldieſelben, wohlgeboren, Junker,

Herr von ..., und was anderedergleichen Mondkälber der Pedanterie, des

Hochmutes und des leeren Dünkels ſind“.

Beſondern Unwillen hatte die Beſtimmung derbisherigen Verfaſſung er—

regt, daß die Fähigkeit, in den großen oder kleinen Rat gewählt zu werden,

vom Beſitze eines beſtimmten Vermögens abhängig ſein ſolle. Der Beſeitigung

dieſes Zenſus wurde überall das Wort geredet. „Ein Ehrenmann von Kopf

und Herzſoll auch ohne den Beſitz von 5000 Fr. Volksrepraeſentant ſein können“,

heißt es in einer Eingabe von einigen kleinen Zivilgemeinden des Bezirks

Pfäffikon, und ein anderer Bittſteller macht darauf aufmerkſam, daß unter der

Herrſchaft des gegenwärtigen Zenſus auch ein Peſtalozzi vom Ehrenamteines

Volksvertreters ausgeſchloſſen geweſen wäre. Etwas weit in der Durchführung

der Rechtsgleichheit geht eine andere Eingabe, die verlangte, „jedem Bürger

ſollen ohne Rückſichtnahme auf ſeine geiſtigen Fähigkeiten alle Zivil-, Militär—

und geiſtlichen Aemter offen ſtehen“.

Als ein Unrecht, das durch Einführung derRechtsgleichheit beſeitigt

werden ſollte, wurden auch die Einſchränkungen empfunden, die in der Aus—

übung des aktiven Wahlrechtes beſtanden. Die Beſtimmung, daß der Bürger

ſein Stimmrecht nur an ſeinem Bürgerorte ausüben dürfe, was ihn oft zu weiten

Reiſen nötigte, wenn ernicht auf ſein Recht verzichten wollte, wurde mit gutem

Grunde als eine Härte empfunden den immerzahlreicher werdenden Anſäſſen

gegenüber. Ebenſo widerſprach es dem herrſchenden Gerechtigkeitsgefühle, daß

Leute, die in eines andern Koſt und Dienſt ſtanden, vom Stimmrecht ausge—

ſchloſſen und ſo als Leute mindern Rechts gebrandmarkt waren.

Daß die Souveränität des Volkes durch die Verfaſſung ausgeſprochen

werde, hielten mehrere Gemeinden deshalb für wichtig, weil ſie dann bewaff—

netes Einſchreiten der Regierung gegen aufſtändiſche Landesteile, ſo wie das vor

nicht allzu langer Zeit im Bockenkrieg noch der Fall geweſen war, für ausge—

ſchloſſen hielten. Das geht aus dem Satze hervor, der ſich in mehreren Ein—

gaben aus dem Bezirk Winterthur findet: „Auf dem Volkeallein ſoll die

Souveränität beruhen und jede Aufſtellung von Militärgewalt gegen dasſelbe

als Hochverrat bezeichnet werden.“

Häufig kehrt auch das Verlangen nach einem unbedingten Petitionsrecht

und nach Preßfreiheit wieder. Vorſichtigerdagegen war man dem Grundſatze

der Glaubens- und Gewiſſensfreiheit gegenüber. Dieſe wird in den Eingaben

nur ſelten erwähnt und häufig von derKlauſel begleitet, daß immerhin die

reformierte Konfeſſion die herrſchende bleiben und daß mangleichwohl gegen

die Umtriebe der Jeſuiten und anderer Orden Vorſorge treffen ſolle, wenn man

nicht gar mit dem bekannten Winterthurer Arzt und Dichter Dr. U. Hegner
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der Anſicht war, daß den „Jeſuiten, Trappiſten und Emigranten das consilium

abeundi aus unſerm lieben Vaterlande“zuerteilen ſei.

Häufiger iſt dann wieder die Forderung, daß die Verfaſſung nur nach

Annahme durch das Volk Rechtskraft erhalten und daß ſie in beſtimmten

Zwiſchenräumen regelmäßigrevidiert werdenſolle.

Zahlreich ſind die Vorſchläge, die ſich mit der künftigen Organiſierung

der Behörden, des großen und des kleinen Rates und der Gerichtebefaſſen.

Aus der Mengederverſchiedenartigen und ſich zum Teil widerſprechenden

Vorſchläge hebt ſich eine Tendenz deutlich ab: die Kompetenzen des großen

Rates ſollen auf Koſten der bisherigen weitgehenden Gewalt des kleinen Rates

bedeutend erweitert werden. Gegen die Exekutive macht ſich durchweg ein ge—

wiſſes Mißtrauen geltend. IhrGeſchäftskreis und ihre Befugniſſe ſollen genau

umſchrieben werden, ſie ſoll ſich nicht mehr in die Tätigkeit des Obergerichtes

einmiſchen, die ganze geſetzgeberiſche Tätigkeit ſoll auf den großen Ratüber—

gehen, und namentlich ſoll die Zahl der Mitglieder des kleinen Rates ver—

ringert und deren Beſoldung gekürzt werden. Vereinzelt iſt das Verlangen, daß

den der Landſchaft angehörenden kleinen Räten ein Drittel mehr Beſoldung

ausbezahlt werden ſolle, als ihren Kollegen aus der Stadt.

Für den großen Rat wurdeallſeitig eine beſſere Berückſichtigung der

Landſchaft verlangt. Während ſich die Mehrzahl der Gemeinden dabei an die

Vorſchläge Snells hielt und ſich damit zufrieden geben wollte, wenn der Land—

ſchaft zwei Drittel der Vertreter zugeſtanden und wenn die indirekten Wahlen

gegenüber dembisherigen Gebrauche bedeutend eingeſchränkt wurden, verlangten

andere Gemeinden reine Vertretung nach der Kopfzahl, wodurch die Zahl der

ſtädtiſchen Mitglieder von den bisherigen ca. 130 auf etwa 12 zuſammengeſchrumpft

wäre. Allgemein tritt der Wunſch zutage, die Tätigkeit des großen Rates kon—

trollieren zu können. Die Sitzungen ſollen öffentlich und die Zeitungsſchreiber

verpflichtet ſein,ihnen beizuwohnen, damit ſie dem Volke Bericht über die Ver—

handlungen erſtatten können. In einer Eingabe wird ſogar das Verlangen ge—

ſtellt,daß bei jeder Abſtimmung Namensaufrufſtattzufinden habe, „damit jedes

Einzelnen Meinung dem Publikum unzweifelhaft bekannt werde, und die Zunft

ihren Mannbeſtimmtkennen lernen könne“. Öffentlichkeit der Verhandlungen

in Verbindung mitPreßfreiheit ſind nach der Auffaſſung dieſer Eingabe die

beſte Garantie für die Freiheit der Staatsbürger. „Ohneſie kann die Himmels—

tochter wieder erwürgt und der freie Staatsbürger wieder in den Sumpf der

Ariſtokratie getreten werden“. Um die Selbſtändigkeit des großen Rates der

Exekutive gegenüber zu wahren, wurde auch verlangt, daß kein Bürger Mit—

glied des großen Rates werden könne, der ein Richteramt oder ſonſt eine vom

kleinen Rate zu beſetzende Stelle bekleide.

Ebenſo mannigfaltig ſind die Anregungen auf dem Gebiete der Rechts—



28

pflege. Es iſt bereits darauf hingewieſen worden, daß die Abhängigkeit des

Obergerichtes vom kleinen Rate mehrfach als Mangel gerügt wurde. Auch die

Zahl der Oberrichter wurde vielfach als zu groß bezeichnet, und ihre Beſoldung

ſollte wie diejenige der kleinen Räte vermindert werden. Die Exiſtenz eines

beſondern Ehegerichtes wurde mehrfach für überflüſſig gehalten. Seine Kompe—

tenzen ſollen dem Obergerichte übertragen werden. Die Erinnerung an das

erbarmungsloſe Walten des außerordentlichen Gerichtshofes im Jahre 1804,

der gegen eine große Anzahl der Teilnehmer am Bockenkriege jene harten

Urteilsſprüche gefällt hatte, veranlaßte eine Reihe von Gemeinden zu der For—

derung, daß die Einſetzung außerordentlicher Gerichtshöfe für immer verboten

ſein ſollte.
Die bisher beſtehenden Amtsgerichte fanden allgemeine Billigung. Dagegen

wurdeauch hier der Trennung der Gewalten das Wortgeredet in der Weiſe,

daß nicht mehr der Oberamtmannzugleich auch Amtsrichter ſein ſolle. Faſt

einſtimmig wurden die Zunftgerichte zur Abſchaffung empfohlen. An ihrer

Stelle wünſchten die Gemeinden vielfach eigentliche Gemeindegerichte. Deren

Handhabungſolle in die Hand desFriedensrichters gelegt werden, oderesſolle

der Gemeinderat mitrichterlichen Kompetenzen ausgeſtattet werden und über

Fälle von geringem Streitwert aburteilen können. Bemerkenswertiſt ferner,

daßbereits mehrfach der Gedanke an ein beſonderes Handelsgericht auftauchte.

Während imallgemeinen die Auffaſſung vorherrſchend war, zur Ausübung

der richterlichen Praxis ſei eine beſondere Vorbildung überflüſſig, es genüge dazu

ein rechtlicher Sinn und der Beſitz von geſundem Menſchenverſtand, war doch

einzelnen aufmerkſamen Beobachtern nicht entgangen, wie wenigbeſonders die

Amtsrichter oft ihrer Aufgabe gewachſen waren, daß es bisweilen Leute waren,

„die ſich zur Schlächterbank, auch wohl in den Schießſtand perfectissime eignen,

im Gericht aber beſtehen, wie die Laus auf'm Ärmel“, wieſich der bereits

zitierte anonyme und unhöfliche Winterthurer draſtiſch ausdrückte. Im Gegenſatz

zu den Mitgliedern des Obergerichtes, deren Beſoldung allgemein als zu hoch

taxiert wurde, verlangten einzelne Gemeinden für die Amtsrichter einebeſſere

Beſoldung, „daß ſie daraus ihren vollen Lebensunterhalt finden,abernicht,

daß die Familie daraus ſchwelgen kann“. Einige andere Eingaben verlangen

für die Richter überhaupt, beſonders aber für die Oberrichter, ganz gleich wie

für die Pfarrer und Ärzte, eine beſondere Prüfung, die von einemeigens

organiſierten collegium éxaminatorium abgenommenwerdenſollte.

Einer ſehr geringen Beliebtheit erfreute ſich der Stand der Advokaten.

Es wird über ihre hohen Taxen Klagegeführt, manſchreibt ihnenabſichtliche

Verſchleppung der Prozeſſe zu. Eine Eingabeverlangt auch daßdieGeſetze

möglichſt klar abgefaßt ſein ſollen, „damit weder Willkür, noch Advokatenkniffe

dagegen aufkommen können“. Während die einen Abhülfe dadurch ſchaffen
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wollen, daß der Beruf eines Rechtsanwaltes freigegeben wurde, ſo daß jeder

unbeſcholtene Bürger als Anwalt vor Gericht auftreten konnte, verlangen eine

ganze Reihe von Gemeinden kurzweg Abſchaffung der Advokaten.

Daßſeit Jahrzehnten gar kein Strafgeſetzbuch exiſtierte, ſcheint von der

Bevölkerung nicht ſchwer empfunden worden zu ſein. Das Verlangen nach

einem ſolchen wird ganzvereinzelt geſtellt. Ebenſo ſelten iſt die Rede von der
Abſchaffung der Todesſtrafe oder auch nur der Folter.

Schwerer wurde das Fehlen eines für den ganzen Kantongültigen, ein—

heitlichen bürgerlichen Geſetzbuches empfunden. Daß z. B. jedes Amt und

innerhalb desſelben wieder einzelne Dörfer ihr beſonderes Erbrecht hatten, wurde

vielfach als Mißſtand gerügt.

Noch häufiger ſind die Eingaben, die ſich auf den Rechtstrieb, „die

drückendſte Laſt für die arme Menſchheit,“ beziehen. Es wurdehauptſächlich

deſſen Verbilligung verlangt. Der Grundfür die hohen Koſten, die mit dem

Rechtstrieb verbunden waren, lag hauptſächlich in der Zentraliſierung dieſer

Juſtitution. Daß in jedem einzelnen Falle derſtädtiſche Schuldenbote in

Funktion zu treten hatte, führte zu hohen Sporteln. InerſterLinieſollte

daher der ſtädtiſche Schuldenbote verſchwinden und die Einleitung des Rechts—

triebs den Gemeindebehörden anvertraut werden.

Ebenſo zahlreich ſind die Klagen über den langſamen Geſchäftsgang und

die hohen Sporteln der Notare. Bülach machte den Vorſchlag, die Notare

teilweiſe durch den Staat zu beſolden und dafür die Gebühren zureduzieren.

Auch auf dem Gebiete der Bezirksverwaltung wird die Durchführung des

Grundſatzes von der Trennung der Gewalten verlangt. Der allmächtige Ober—

amtmann, der die ganze Regierungsgewalt in ſeiner Perſonvereinigte, ſoll

verſchwinden; richterliche und adminiſtrative Funktionen ſollen nicht mehr in

einer Hand vereinigt ſein. Auch die bisherige Einteilung des Kantons in die

Oberämterbefriedigte vielfach nicht mehr. Die Grenzen der Amtsbezirke ſollten

ſich weniger nach der alten Einteilung in Vogteien als nach modernen Bedürf—

niſſen richten. Die als Amtsſitz der Bezirksverwaltung verwendeten alten Land—

vogteiſchlöſſer waren zum großen Teil wederzentral, noch ſonſt günſtig gelegen.

Daſie als Sitze der ehemaligen Landvögte überdies die Erinnerung an jene

Zeiten wachhielten, da der Landbewohner noch der Untertan der Stadt geweſen

war, waren ſie in den Augen der Bevölkerung vonvornehereinnichtbeliebt.

Soverlangten mehrere Ortſchaften des Bezirkes Kiburg, daß das Schloß Kiburg

als Oberamtsſitz zu verſchwinden habe, „dieſes Geſchöpf eines barbariſchen Zeit—

alters“. Nur ausnahmsweiſe wird verlangt, daß der Oberamtmann vom Volke

gewählt werden ſolle, dagegen wird häufig vorgeſchlagen, daß der große und

nicht mehr der kleine Rat Wahlbehörde ſein ſolle. Der Gedanke, daß der Ober—

amtmann der Vertreter der Regierung auf dem Landeſei, hatte die meiſten
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Gemeinden aufdie gewißrichtige Anſicht gebracht, daß er logiſcherweiſe daher

auch von der Regierung gewählt werden müſſe.

Am ausführlichſten gingen die Eingabenbegreiflicherweiſe auf die Organi—

ſierung der Gemeindeverwaltung ein. Durch dieſe wurde der einfache Mann

am nächſten betroffen, und hier kannte er ſich auch am beſten aus. Aus der

Menge der Wünſche und Anregungen, die das Gemeindeweſenbetreffen, hebt

ſich als allgemeine Tendenz der Wunſch derBittſteller heraus, die Selbſtändig—

keit der Gemeinden zu erhöhen. Faſt durchweg wird das Verlangengeſtellt,

die Gemeinden ſollen in Zukunft ihre Dorfbeamten ſelbſt wählen. Sehroft.

werden dabei auch die Pfarrer und Lehrer unter denjenigen genannt, die von

der Bevölkerung direkt gewählt werden ſollten Zudem wird ſodann Ver—

mehrung der Amtsgewalt des Gemeinderates gefordert. Er ſoll auch Bußen—

kompetenz beſitzen. Es wurden ihm ſogar, wie wir in einem andern Zuſammen—

hang geſehen haben, richterliche Befugniſſe als Inhaber der unterſtenrichter—

lichen Inſtanz zugedacht. Dem gleichen Zuge nach mehrSelbſtändigkeit der

Gemeinden entſprach der vielfach geäußerte Vorſchlag, die Rechnungen überdie

Gemeindeverwaltung ſollten ausſchließlich durch die Gemeindebehörden geprüft

und ratifiziert und nicht mehr der Bezirksbehörde vorgelegt werden.

Anderſeits wurde mehrfach der Wunſch ausgeſprochen, es möchte Gemeinde—

beamten wie dem Friedensrichterund dem Gemeindeammann dasBetreiben

von Wirtſchaften verboten werden. „Die Wirtſchaft iſt ſolchen Beamten ſehr

nützlich,.“ heißt es in einer Eingabe aus Marthalen, „aber jedem einzelnen

Bürger und dannauch der Geſamtgemeinde ſchädlich. Wie mancher arme Mann

hat bei dieſen Beamten Geſchäfte; dabei darf er nicht anders, er muß ein

Schöppli trinken, und durch künſtliches Geſchwätz wird er dazu gebracht, noch

ein zweites zu fordern, und wenn er auch kaum genug Geld hat, um den

Rechtstrieb abzuſtellen. Man borgt ihm; dann im Winter kauft man ihm für

die Schuld den Winterhau ab, ſo daßergenötigtiſt, ſein unentbehrliches Holz

zu ſtehlen.“

Sehr häufig iſt in den Petitionen von der Dorfhebamme die Rede. Daß

ihr nach Geſetz ein fixes Wartgeld bezahlt werden mußte, erklärten eine große

Anzahl von Gemeinden als durchausüberflüſſige Auslage.

Als der Reform dringend bedürftig wurden die Anſäſſenverhältniſſe be—

trachtet. Hauptſächlich waren es die Anſäſſen ſelbſt, die in einer großen Anzahl

von Petitionen aufdie vielen noch beſtehenden geſetzlichen Beſtimmungen hin—

wieſen, die ihren Stand als eine Menſchenklaſſe geringeren Wertes qualifizierten,

und die die Verfaſſungskommiſſion baten, ſie möchte ſich ihrer annehmen als

„einer Herde Schafe, die keinen Hirten hat, und wennſie einen Gotthat, erſich

nicht ſtark um ſeine Herde bekümmert“. Das jährlich von jedem Nichtbürger

erhobene Anſäſſengeld wurde als läſtige und ungerechte Abgabe empfunden, „die
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wohl aus denfinſtern Jahren der Intoleranz herrühre, wo derjenige, welcher

aus einer Gemeinde in eine andere zog, als Fremdling betrachtet und ihm für

deſſen Duldung ein Tribut auferlegt wurde“. Die Anſäſſen beklagten ſich ferner

darüber, daß ſie verpflichtet waren, alle Gemeindelaſten mitzutragen, während

ſie vom Beſuch der Gemeindeverſammlungen, an denen die Gemeindeauslagen

beſchloſſen wurden, ausgeſchloſſen waren. Eine weitere offenbare Ungerechtigkeit

beſtand darin, daß der Anſäſſe nur in ſeinem Bürgerort ſein Wahlrecht aus—

üben konnte. Dieſe Vorſchrift wurde, wie bereits erwähnt, auch in einer ganzen
Reihe von Petitionen aus andern als nurAnſäſſenkreiſen als Unrechthingeſtellt.

Die Anregung der Gemeinde Maur,esſolle ſämtliches Land innerhalb

der Gemeinden genau vermeſſen und vermarkt werden, wodurch eine Menge

der bis jetzt geführten Händel und Prozeſſe in Zukunft vermieden werden könnte,

gehört zu denjenigen Wünſchen,die auch jetzt noch nichterfüllt ſind.

Noch eine Reihe anderer, die Gemeinde und ihre Organiſation betreffender

Wünſche wurden geäußert, die mehr die Angelegenheiten einzelner Ortſchaften

betrafen. Einzelne kleine Gemeinden, die mit größern verſchmolzen worden

waren, wünſchten wieder ſelbſtändig zu werden, ſo wie ſie es vor der Revo—

lution geweſen ſeien. Eine andere Gemeinde verlangte eine neue Teilung der

Gemeindegüter zwiſchen ihr und den Nachbargemeinden, da ſie den Nachweis

erbringen könne, daß ſie bei der zur Revolutionszeit vorgenommenen Teilung

benachteiligt worden ſei. Wieder andere Gemeinden wollten einem andern Be—

zirksverbande zugeteilt werden; namentlich die Dörfer, die mit Zürich zuſammen

zu einem Oberamtevereinigt waren,fühlten ſich in dieſer Geſellſchaft der Stadt

nicht wohl.

Schon jetzt mußte eine ganze Reihe der in den Petitionen ausgeſprochenen

Wünſche erwähnt werden, die mitderbeabſichtigten Reviſion der Verfaſſung

ſehr wenig zu tun hatten. Es muß imfolgenden von einer großen Anzahl

anderer noch geſprochen werden, die ſich ebenfalls durchweg nicht auf die Ver—

faſſung, ſondern teilweiſe zugeſtandenermaßen auf die Geſetzgebung bezogen, die

aber gleichwohl vorgebracht wurden, weil die Gemeindendie Gelegenheit, ihre

Anliegen der Obrigkeit einmal mitteilen zu können, gehörig ausnutzen wollten.

Dabei zeigte ſich, daß die Regierung überall da, woſie in denletzten Jahr—

zehnten den Verſuch gemacht hatte, durch die Geſetzgebung fördernd auf das

wirtſchaftliche Leben einzuwirken, oder wo ſie an den Einzelnen höhere Anfor—

derungen ſtellte, als dies früher der Fall geweſen war, den Widerſpruch und

den Unwillen der Bevölkerungerregthatte.

So wurdeeinſtimmig AufhebungdesForſtgeſetzes verlangt, durch das die
Regierungeine einheitliche und rationelle Pflege der Waldbeſtände des Kantons
einzuleiten und namentlich eine zu weit gehende Abholzung zu verunmöglichen

ſuchte. Daß der Gemeindebewohnernicht mehrſelbſt beſtimmenſollte, welche

4
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Bäumeim Gemeindeholz zufällen ſeien, ſondern ſich hierin Vorſchriften eines

obrigkeitlichen Förſters mußte gefallen laſſen, wurde als durchaus unbefugte

Einmiſchung der Staatsgewalt in die Gemeindeangelegenheiten empfunden.

„Die Forſtinſpektoren, die nichtin den Gemeinden wohnen und des Jahres

nur einmal in den Wald kommen, umabzuſprechen, wie viel Holz abgetan

werden dürfe, ohne vorher weder Lokalität noch Bedürfniſſe genugſam zu kennen

und ohne vorher mit dem Eigentümerſich zu beraten, können unmöglich ihre

Sache gut machen. Auch iſt zu hoffen, daß das Eigentumsrecht mehrgeſchützt

werde und eine Forſtkommiſſion mehrbelehrend alsſtreng befehlend eintreten

möchte.“ In dieſem Sinne äußerte ſich eine ganze Reihe von Gemeinden.

Energiſcher noch iſt der Ton in den Eingaben einiger Gemeinden aus dem Amt

Regensberg. Sie verlangen kurzweg Aufhebung des verhaßten Forſtgeſetzes,

„es ſei denn, daß alle Gemeinden als minorenn undverſchwenderiſch betrachtet

werden, ſo iſt das Geſetz ganz zweckmäßig, und wir wollenfreiwillig unter

Vormundſchaft bleiben“. Unterſchlatt ſuchte dadurch der ſtaatlichen Einmiſchung

in die Forſtverhältniſſeder Gemeinden ein Ende zu machen,daßesverlangte,

verteilte Gemeindegüter ſollten als Privatgut erklärt und dementſprechend be—
handelt werden.

Noch größern Unwillen hatten das wohlgemeinte Zuchtſtiergeſetz erregt.

Einſtimmig wurde das Verlangen nach Aufhebungdieſes „unzweckmäßigſten aller

Geſetze“ geſtellt, „weil die Viehzucht als einer der größten Erwerbszweige ſo

viele kenntnisvolle, praktiſche Landwirte in ſich faßt, welche eigene Einſicht in

dieſen Dingen vielfach weiterführt und Erfahrung darinbeſſer einſehen lehrt,

was nutzbar underſprießlich ſei, als wenn die Regierung durch hemmende Be—

ſtimmungeneinſchreitet“. Ebenſo wenig Gnade fand das Viehprämierungsgeſetz.

Die von der Regierungverteilten Prämien für ſchönes Vieh verſchmähte man, da

„der Beſitzer ſchon damit zufrieden undglücklich ſei, ein ſchönes Stück Vieh erzogen

zu haben“, wie die Leute von Weißlingenſtolz erklärten. Andern warendieſe Prä—

mien nicht genehm, weil ſie doch nur den reichen Bauern zugute kämen, denen

allein es möglich ſei, ſchönes Vieh zu halten. Das Dörflein Strahlegg redet in

ſeiner Eingabe überhaupt von nichts anderem als von demZuchtſtiergeſetz, das

der Überzeugung dieſer Leute nach zum Ruin ihres Dorfes führen wird. Sie

vertrauen daher auf das „weiſe und väterliche Wohlwollen der hohen Landes—

regierung, daß ihre untertänige Bitte möchte erhört werden, daß ihnen nämlich

in Anſehung der Zuchtſtiere freie Wahl geſtattet werden möchte“.

d Auch die Brandverſicherungsanſtalt beſaß keine großen Sympathien. Mehr—

fach wird ihr die direkte Schuld an der Vermehrung der Brandfälle zuge⸗

ſchrieben. Wennauch ihre vollſtändige Beſeitigung nirgends verlangt wurde,

ſo fand man dasGeſetz wenigſtens ſehr reformbedürftig. Durch ein weniger

willkürliches Einſchätzungsverfahren ſollte verhindert werden, daß Einzelne aus
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der Zerſtörung ihres Hauſes durch Feuer ein Geſchäft machen können. Vielfach

wurde auch dasVerlangengeſtellt, jeder Bezirk ſolle eine beſondere Verwaltung

der Brandaſſekuranzkaſſe beſitzen, weil man nicht an einen Brandſchaden

mitbezahlen wollte, der der perſönlichen Kontrolle durch den Bezahlenden

entging.

Zu mancherlei Klagen gab das Militärweſen Anlaß. Als höchſt läſtig

wurdeder Kaſernendienſt empfunden. Faſt allgemein wünſchten die Landbewohner

Rückkehr zur dorfweiſen militäriſchen Ausbildung durch die alten Drillmeiſter,

ſo wie dies vor der Revolution der Fall geweſen war. DerKaſernendienſt,

fand man,ſchädige nicht nur die Intereſſen der Landwirtſchaft, er ſei auch für

den BewohnerderLandſchaft direkt demoraliſierend. „Für manchen Hausvater,“

heißt es in einer Eingabe, „wäre es beſſer, wenndiedienſtpflichtige Mannſchaft

am Sonntagaufden Gemeindeexerzierplätzen üben würde; wenn er dannſchon

etwas ermüdet auf die Kegelbahn käme, ſo würde das nichts ſchaden.“ Von

einem andern Bittſteller wird der Kaſernendienſt als eine Nachäfferei des Aus—

landes erklärt. Dafür ſingt er ein Loblied auf die Landwehr vergangener Jahr—

hunderte, wo jeder freiwillig und mit Begeiſterung ſeinen Herdverlaſſen habe,

wenn es galt, „die Tyrannei zu vernichten, die es wagte,ſeine geheiligten

Rechte und ſeine Freiheit zu unterdrücken“. Der Winterthurer Dr. Hegner ging

in ſeiner Begeiſterung für das Heerweſen früherer Jahrhunderte ſogarſo weit,

die Wiedereinführung der Morgenſterne zu empfehlen. Weil doch auch in der

letzten Zeit, ſchrieb er in ſeiner Eingabe, weitaus die meiſten Schlachten mit

dem Bajonnet entſchieden wurden, wäre es zweckmäßig, den bewaffneten Land—

ſturm wieder mit dem alten Morgenſtern auszurüſten. „Das würde im Aus—

lande gewaltigen Reſpekt einflößen, wenn diealten Schweizermitihrerfürchter—

lichen Waffe auferſtehen würden.“

Großen Unwillen gegen das Militärweſen überhaupt hatte auch die Mon—

tierungsſteuer erregt. Manempfandesals Unrecht, daß die Auslagen für das

Militärweſen durch eine reine Kopfſteuer gedeckt wurden, ſo daß der Arme

ebenſoviel zu tragen hatte wie der Reiche. Überall wurde daher Abſchaffung

dieſer Abgabe gefordert. Unwillen hatte auch das Syſtem hervorgerufen, nach

welchem einzelne als ſanitariſch untauglich von der Dienſtleiſtung befreit worden

waren. Dadieſe Befreiung auf eine Empfehlung des Dorfarztes hinerfolgte,

war es nicht ausgeſchloſſen, daß zur Ledigſprechung angeſehener Dorfbewohner

auch bisweilen andere Gründealsrein ſanitariſche mitwirkten. Das Empfinden,

es gehe hier nicht immer mit rechten Dingen zu, war im Volkeweitverbreitet.

Daher kehrt die Forderung häufig wieder, es ſollten alle vom Militärdienſt

Befreiten nochmals auf ihre Untauglichkeit unterſucht werden, und es ſolle in Zu—

kunft die Dienſtbefreiung nur noch durch eine eigens eingeſetzte kantonale Sanitäts⸗

kommiſſion ausgeſprochen werden können. Ebenſo erregte Bedenken, daß auch
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die Konkurſiten vom Militärdienſt entfernt wurden. Wenn das weiterhin ſo

gehandhabt werde, ſo müſſe man den Ausbruch ſehrvieler Fallimentebefürchten.

Ein anderer Stein des Anſtoßes wardie ſtarke Bevorzugung der Stadt

bei der Beſetzung der Offiziersſtellen. Daß die Landſchaft in Zukunftſtärker

berückſichtigt werden ſolle, wurde vielfach verlangt. Während dabei die einen

Gemeinden kurzweg die Forderungaufſtellten, die Offiziersſtellen ſollten ganz

gleich wie die Großratsſitze im Verhältnis von zwei Dritteln der Landſchaft

zu einem Drittel für die Stadtgeteilt werden, erhofften andere ein Heilmittel

in einer andern Wahlart der Offiziere. Auchhier ſollte der kleine Rat durch

den großen als Wahlbehördeerſetzt werden. Ziemlich oft wird auch der Vor—

ſchlag gemacht, die Offiziere biszum Hauptmannhinaufdirekt durch die Kom—

pagnie wählen zu laſſen. Auch ſollte die Zugehörigkeit zum Artilleriekollegium

nicht mehr unbedingtes Erfordernis ſein, um zum Artillerieoffizier avancieren

zu können. Der Gedanke, daß in den damaligen ſtürmiſchen und aufgeregten

Zeiten gleich wie zu Beginn des Jahrhunderts Kriegswerkzeuge undkriegeriſche

Rüſtung auf der Landſchaft von Wert ſein könnte, um deren Willen der Stadt

gegenüber mehr Gewicht zu verſchaffen, gab wohl zu dem mehrfach geäußerten

Wunſch Anlaß, es möchte „ein halbes Dutzend Kanonen injedes Amtgeſchickt“

oder zwei Drittel aller Kriegsvorräte auf die Landſchaft verteilt werden.

Daßſich die Feſtungswerke der Stadt Zürich beim Landvolke keiner großen

Beliebtheit erfreuten und als Schutzwehr der Stadt nicht nur gegen äußere
Feinde, ſondern auch gegen die eigene Landſchaft betrachtet wurden, geht aus

verſchiedenen Außerungen in den Petitionen hervor. Währendſich einzelne Ge—

meinden wie Andelfingen und Wiedikon damit begnügen wollten, daß man die

Koſten für den Unterhalt dieſer „unnützen Werke“ der Stadt überbinde, wenn

ſie ſie noch weiterhin beibehalten wolle, ſind andere Eingaben, wiediejenige

von Dorlikon, für deren Schleifung. „Dieſo äußerſt koſtſpieligen, ihrem ur—

ſprünglichen Zweck nach einzig gegen das Landvolk gerichteten und in wirklichen

Kriegszeiten erwieſenermaßen der Stadt und Landſchaft höchſt nachteiligen

Schanzen und Fortifikationswerke um die Stadt Zürich,“ heißt es in der Ein—

gabe der drei Dörfer Wülflingen, Veltheim und Töß, „ſollen von Grund aus

demoliert und zerſtört, oder deren Unterhaltung einzig und allein der Stadt—

gemeinde obliegen, und die Verſammlungen der Regierungsbehörden und der

Waffenvorrat jeder Art außerhalb Mauern und Schanzen gebracht werden“.

Gegenſolche Zerſtörungsgedanken wehrteſich ganz energiſch eine Denkſchrift,

die den Major Nüſcheler zum Verfaſſer hatte, und die mit nahezu 700 Unterſchriften
bedeckt war, unter denen ſich diejenigen einer ganzen Reihe angeſehener Stadt⸗
bürger befanden. „Wir finden den Gedankeneiner Schleifuug der Feſtungswerke
unbegreiflich in einer Zeit, wo z. B. Frankreich ſeine Hauptſtadt und Lyon neu
befeſtigt und die ſchon beſtehenden Werke verſtärkt“, heißt es da. „Eher könnten
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wir die Anregungverſtehen, die Schanzen Zürichs als eines der vorzüäglichſten

eidgenöſſiſchen Waffenplätze noch zu verſtärken.“ Es wurde ferner die Frage

aufgeworfen, ob die Demolierung der zürcheriſchen Feſtungen ohne Vorwiſſen

und Einwilligung dereidgenöſſiſchen Militär- und Bundesbehörden überhaupt

vorgenommen werden dürfte, da Zürich dereinzige befeſtigte Waffenplatz der

Oſtſchweiz ſei, überhaupt der einzige befeſtigte Flußübergang auf der langen

Strecke vom Wallenſee bis hinunter nach Koblenz. Zürich ſei auch der einzige

Punkt, der einem an der Oſt- oder Nordgrenze geſchlageneu Heere einen feſten

Stützpunkt zu bieten vermöchte. Auch für die Landſchaft ſei es von Vorteil, in

Zeiten der Gefahr einen Ortzu wiſſen, wodieöffentlichen Archive, Kaſſen uſw.

ſicher verwahrt werden können. Schonoft hätten in frühern Zeiten die Land—

bewohner, wennfeindliche Truppen ihr Gebiet durchzogen, innerhalb der Mauern

ſichere Zuflucht gefunden. Wenn ferner betont wurde, die Niederreißung der

Mauern und Wälle ſei notwendig, um die gegenſeitige Spannung zwiſchen

Stadt undLandſchaft zu beſeitigen und umfreundſchaftliche Beziehungen anzu—

bahnen, ſo könnte anderſeits in der Stadtbürgerſchaft auch der Gedanke er—

wachen, ein Teil der Leute vom Landeverlange die Entfernung der Schanzen

nur zu dem Zwecke, um „noch andere Forderungen,dieauchdiefreiſinnigſte

Verfaſſung geſetzlich nicht fordern kann, mit dem Rechte des Stärkern in Er—

füllung zu bringen“. Ob es nach demVielen, auf das die Stadtſeit der Revo—

lution habe verzichten müſſen, recht und billig ſei, daß ſie ihre Schanzen, die

ſie ſeit bald tauſend Jahren erhalten und gegen äußere und innere Feinde be—

hauptet habe, nun dem Wunſche der eigenen Landbürger opfern ſolle. Auch

für die Entwicklung von Handel und Verkehr bilden die Schanzen nicht das

große Hindernis, als welche manſie bisweilen hinſtelle. Wenn man in den

jetzigen gefährlichen Zeiten die Befeſtigungen demoliere, ſo mache das den Ein—

druck, als ob man beim Herannahen des Winterſturmes Türen und Fenſter—

läden ausheben würde.

Die Diskuſſion über die Zweckmäßigkeit der Demolierung der Schanzen

wurde in den folgenden Monaten in derPreſſe und in Flugſchriften noch

eifrig weitergeführt. Schließlich trug die Meinung der Landſchaft den Sieg

davon, der ſich allerdings auch viele Stadtbürger anſchloſſen, die der Überzeugung

waren, eine richtige Entwicklung der Stadt ſei ohne Beſeitigung des beengenden

Feſtungsgürtels unmöglich.

Ebenſo unpopulär wie die Montierungsſteuer war die Landjägerſteuer,

aus der die Koſten für den Unterhalt des über den ganzen Kantonzerſtreuten

Hüters der öffentlichen Sicherheit, des Landjägerkorps, beſtritten wurden. Die

Stimmen,dieBeſeitigung dieſer Abgaben wünſchten, warendaherſehrzahlreich.

Auch das Korpsſelbſt erfreute ſich keiner Beliebtheit. Faſt alle Eingaben ver—

langten deſſen Reduktion. Vielfach mochte man auch mit dem LandvogtEſcher
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in Grüningen der Überzeugung ſein, daß die Landjäger vom kleinen Rate in

erſter Linie dazu verwendet wurden, auf die Haltung und Geſinnung der von

der Regierung abhängigen Beamten auf der Landſchaft aufzupaſſen. Daher

wurde vereinzelt auch das Begehren nach beſſerer Zuſammenſetzung undpaſſen—

derer Verwendungdieſes Korpsgeſtellt.

Während die Beſtrebungen des Staates da, wo erſeinen Einfluß geltend

zu machen ſuchte, wie in der Forſtwirtſchaft und in der Viehzucht, von der

Landbevölkerung bekämpft wurden, gab es andere Gebiete, auf denen wieder

eine ſtärkere Betätigung des Staates verlangt wurde. Zahlreiche, an den großen

Landſtraßen liegende Gemeinden fanden, ſie ſeien durch deren Unterhalt zu

ſtark belaſtet, die Heerſtraßen dienten nicht nur ihnen, ſondern der ganzen Be—

völkerung und ſollten daher ganz auf Staatskoſten erbaut und unterhalten

werden. Ebenſo entſchieden verlangten eine Reihe an der Glatt wohnender

Gemeinden, die Korrektion der Flußläufe ſolle ausſchließlich Staatsſacheſein.

Es gibt wohl keine Obrigkeit, die ſich rühmen könnte, ihr Abgabenſyſtem

und die Mittel und Wege, wie ſie das zum Staatshaushalt notwendige Geld

beſchafft, erfreue ſich der Zuſtimmung aller Untergebenen. Immer wird es

Bevölkerungsklaſſen geben, die finden, ſie ſeien zugunſten anderer Kreiſe zu ſtark

belaſtet, oder es ſolle eine beſtimmte Abgabe überhaupt beſeitigt werden. Daß

daher in den Petitionen die Klagen und Wünſche, die auf die Steuern und

Abgaben Bezughatten, äußerſt zahlreich waren, läßt ſich begreifen. Das Emp—

finden war dabei allgemein, daß das ganze Syſtem, wieſich die Regierung

bisher ihre Einnahmen verſchafft hatte, den neuen Verhältniſſen nicht mehr

angepaßt ſei. Bei der fortwährenden Zunahme von großen, aus Handel und

Induſtrie gewonnenen Vermögen und der Bildung einer Bevölkerungsklaſſe

auch auf der Landſchaft, die ſichvom Landbau vollſtändig emanzipiert hatte und

durch Induſtriebetrieb reichgeworden war, fand man ein Abgabenſyſtem, das

alle, ob reich oder arm, ungefährgleich ſtark belaſtete und aufeineausſchließ—

lich Landwirtſchaft treibende Bevölkerung zugeſchnitten war, veraltet und reform—

bedürftig. Daher war der Rufnach Erſetzung der bisherigen indirekten Steuern

und der verſchiedenen auf die Kopfzahl verteilten Abgaben durch eine reine

Vermögensſteuer allgemein. Der einfache Mann mochte dabei von der Hoff—

nung erfüllt ſein, daß auf dieſe Weiſe die Steuerlaſt von dem bisjetzt am

meiſten beſchwerten Bauern auf den Kapitaliſten abgewälzt werden könne. Hin—

wil verlangte ſogar, daß die Vermögensſteuer nur vonKapitaliſten und nicht

vom Landbebauererhobenwerdenſolle, weil dieſer ſeinen Anteil an der Dek—

kung der Staatsbedürfniſſe durch Bezahlnng der Grundlaſten trage. Wie die

Montierungs- und die Landjägerſteuer wurden dieverſchiedenen indirekten

Abgaben wie Hundetaxe, Getränkſteuer, Handels- und Stempelabgaben an—

8 und ebenſo energiſch wurde Herabſetzung des Salzpreiſes verlangt,
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da dies Mineral als Viehfutter durchaus notwendig ſei und billiges Salz die

die Landwirtſchaft beſſer fördere als Zuchtſtiergeſetz und Viehprämien. Auch

die Taxen, die für amtliche Geſchäfte erhoben wurden, waren nach der Anſicht

der Mehrzahl aller Eingaben zu hoch bemeſſen.

Als ebenſo drückend wurden die zahlreichen, auf dem Grundbeſitz haf—

tenden Abgaben empfunden,wiedieverſchiedenen Arten des großen undkleinen

Zehntens, Hirſen-, Stroh- und Obſtzehnten, Gerſten-, Bohnen-, Riſten- und

Neugrützzehnten, Hühner-, Eier-, Wachs-, Wein- und Schweinegeld, Rauch—-,

Raub- und Vogtſteuer, alles Abgaben, diein einer vollſtändig überwundenen

Wirtſchaftsform wurzelten. Urſprünglich durchausöffentlich rechtliche Leiſtungen,

für die beſtimmte Gegenleiſtungen des Gefällsbezügers beſtanden hatten, waren

dieſe Abgaben zu Grundlaſten privatrechtlicher Natur geworden, wobeiſie jede

Beziehung zu den urſprünglichen ſtaatlichen Gegenleiſtungen verloren hatten.

Daßjedoch die Verhältniſſe einſt anders geweſen waren, hatte ſich im Bewußt—

ſein des Volkes erhalten, und in ſeinen Augen warendaherdieſe Laſten nicht

privatrechtliche Verpflichtungen, ſondern öffentliche,den Steuern und Abgaben

gleichzuſetzende Leiſtungen. Manche Gemeinden hatten dem Urſprung und der

Bedeutungeinzelner dieſer Laſten in der Vergangenheit nachgeforſcht und dabei

die Überzeugung gewonnen,daßſich ihre Weiterexiſtenz nicht mehrrechtfertigen

laſſe, weil auch die zu ihrer Erhebung erforderlichen Vorausſetzungen nicht

mehr vorhanden ſeien. Die Vogt- und Rauchſteuer, ſetzten die Leute in Grü-—

ningen und Umgebungauseinander,ſei ſeinerzeit dem Landvogtentrichtet worden

für das Halten von Zuchthengſten, Zuchtochſen und Ebern zum Gebrauch für

die ganze Umgegend und dafür, daßerin der Nachtbeſtändig zweiLichter

habe brennen laſſen, eines im ſogenannten Taubenſchlag, das andere im

„Täuferſtübli“, um die halsbrecheriſchen Wege in und um Grüningen zuer—

leuchten. Da indeſſen dieſe Leiſtungen längſt aufgehört hätten, ſo habe auchdie

entſprechende Steuer wegzufallen. Affoltern bei Zürich verweigerte unter ähn—

licher Begründung die Ofenſteuer, die im ganzen Amte Regensdorf erhoben

worden war. Andere Gemeindenſtellten ſich auf den Standpunkt, dieſe aus

der Feudalzeit ſtammenden Abgaben nicht mehrbezahlen zu wollen, wenn nicht

die Regierung durch Briefe und Siegel den Nachweis erbringe, daß ſie zu

deren Bezugberechtigtſei.

Daß auch der große Zehnten ohne weiteres abgeſchafft werden könnte,

wagte der Landmannnicht zu hoffen. Hier begnügte er ſich mit dem Wunſche,

der Loskauf möchte durch Erniedrigung der bisherigen Anſätze, durch Erleich—

terung der übrigen Loskaufsbedingungen und durch Herabſetzung des Zinsfußes

auf 4 oder gar 30/0 erleichtert werden. Andere GemeindenſchlugenKapitali—

ſierung und dannbillige Verzinſung der Zehntenlaſt vor. Ähnliche Erleichterungen,

wenn auch in geringerm Maße, wurdenfür den Loskauf der Grundzinſenbegehrt.
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Ebenſowenig fand eine andere Einnahmequelle des Staates Gnade vor der

Landbevölkerung, die Regalien. Wirhabenbereits geſehen, daß der aus dem

Salzregal erzielte Gewinn durch bedeutende Reduzierung des Salzpreiſes ſtark

vermindert werden ſollte. Unwillen erregte ferner, daß die Ausübung der Jagd

und des Fiſchfangs an obrigkeitliche Bewilligung geknüpft war. Dieſe Rechte zu

vergeben, ſollte nach der Anſicht einzelner Eingaben den Gemeindenzuſtehen.

Die Mehrzahl dagegen trat überhaupt für Freigebung von Jagd undFiſchfang

ein. Esſcheint unter der Bevölkerung noch die Tradition vorhanden geweſen

zu ſein, daß das Recht, auf ſeinem Eigentum zu jagen undzufiſchen, einſt

jedem Freien zugeſtanden habe. Die Entſtehung beſonderer Jagd- undFiſcherei—

rechte wird in die Zeit der „tyranniſchen Herrſchaften“ verlegt, und deren

Beibehaltung als „einer republikaniſchen Verfaſſung und eines freien Staates

unwürdig“ erklärt. Sollte wider Erwarten der Jagdbann nicht aufgehoben

werden, ſo will Oberrieden das Recht, ohne weitere Bewilligung im eigenen

Feld und Waldzu jagen, auf dem Rechtswegeverlangen, und einigeFiſcher

in Ellikon am Rheinſind ſogarentſchloſſen, an die WiedererlangungeinesFiſcherei—

rechtes, das ihnen vom Kloſter Rheinau geraubt worden ſei, „Gut und Blut“

zu ſetzen. Die Leute von Dürnten wollten auch von einem Bergwerksregal

nichts wiſſen, ſondern das Recht beſitzen, auf ihrem eigenen Grund und Boden

ſelbſt die vorhandenen Schieferkohlen auszubeuten.

Eine letzte Einnahmequelle, auf welche gerade die aus der alten Schule

ſtammenden Politiker große Stücke hielten, die Staatsdomänen, wurden eben—

falls von vielen Seiten angegriffen. Viele Eingaben verlangten, daßſie ver—

kauft werden ſollten, weil die Zinſen des ſich ergebenden Verkaufskapitals viel

höher ſein würden, als der Ertrag, der ſich aus ihrer Bewirtſchaftung ergebe.

Zudieſem Vorſchlage, die Staatsdomänen zu verkaufen, mag auch noch der

allerdings verſchwiegene Wunſch einzelner Gemeinden beigetragen haben, auf

dieſe Weiſe ſelbſt in den Beſitz dieſer Güter zu gelangen.

Neben der direkten Steuer, die als Erſatz für die angefochtenen indirekten

Abgaben vorgeſchlagen wurde, wird in den Eingaben noch ein anderes Mittel

vielfach erwähnt, das geeignet ſei, den Ausfall von Einnahmen, wieer bei

Abſchaffung der indirekten Abgaben eintreten müßte, wieder gut zu machen,

nämlich größere Sparſamkeit im Staatshaushalt. Aus dieſem Grunde wurde

Reduktion der Mitgliederzahl im kleinen Rate und im Obergerichte verlangt

und eine Einſchränkung der Zahl der Amtsbezirke vorgeſchlagen. Dergleichen

Tendenz entſprang die Forderung, die Gehälter auf die Hälfte oder gar einen

Drittel zu reduzieren. Nach der Auffaſſung vieler Eingaben hätte auch bei den

Staatsbauten geſpart werden können. EinLandarzt, der Gelegenheit gehabt

hatte, das Entſtehen einiger Staatsbauten zu beobachten, hat dabei wahrge—

nommen, daß „Arbeiten, die einige tüchtige Arbeiter vielleicht einige Wochen
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oder Monatehätten beſchäftigen ſollen, ſo in die Länge gezogen werden konnten,

daß ſie mehrere Arbeiter Monate undJahrebeſchäftigten“, indem bereits auf—

geführte Arbeiten unter irgend einem Vorwandwieder eingeriſſen und neu

erſtellt worden ſeien. Mancherlei Umbauten und Reparaturen, die an den

Staatsgebäuden vorgenommen würden, wären überhauptnicht nötig geweſen,

und in Pfarrhäuſern z. B. oft nur der Frau Pfarrer zu Gefallen gemacht

worden.

In den bisher beſprochenen Wünſchen und Anregungenderverſchiedenen

Eingaben machteſich eine weitgehende Übereinſtimmung derverſchiedenen Bitt—

ſteller bemerkbar. Soweit Differenzen vorhanden waren,beſtanden ſie meiſt

nur darin, daß die eine Petition in beſtimmten Forderungen weiter ging als

andere. —

Ein ganz anderes Bild bieten diejenigen Wünſche und Anregungen, die

ſich mit den wirtſchaftlichen Fragen und denen des Handels und Gewerbe—

weſens befaſſen. Da wurden Auffaſſungen undBeſtrebungenverfochten, dieſich

direkt widerſprachen und bekämpften und unmöglich mit einander in Einklang

gebracht werden konnten. EineLektüre aller auf dieſem Gebiete geäußerten

Wünſche und Anregungen gibtein anſchauliches Bild von den damals be—

ſtehenden wirtſchaftlichen Schwierigkeiten. Dieſe Fragen werden in den Peti—

tionen auch weit eingehender beſprochen als diejenigen, die ſich auf die rein

öffentlichen Verhältniſſe beziehen. Die Forderungen ſind meiſt ausführlich be—

gründet und ſehr beſtimmt gehalten, ſogar von Drohungen imFalledes Nicht—

entſprechens begleitet.

ImIntereſſe eines freien Verkehrs wird bisweilen Aufhebung aller Binnen—

zölle und Brückengelder für die Kantonsbürger verlangt. Andere dagegen ſind

der Anſicht, dieſe Abgaben ſollten beſtehen bleiben; allein der Staat tue gut

daran, den Bezug in Pacht zu vergeben. Ebenſo wurden die Porten- und Kauf—

hausgebühren der Stadt Zürich angefochten, und Wiedikon verlangte ebenfalls

im Intereſſe der Hebung des Verkehrs eine beſſere Poſtordnung für den Kanton,
„ſo daß mandie Boten nicht mehr in allen Kramläden und Weinſchenken auf—

ſuchen muß“.

Schwieriger lagen die Verhältniſſeim Gewerbeweſen. Aus denhierüber in

den Eingaben geſtellten Begehren und vorgeſchlagenen Reformengehtdeutlich

hervor, daß man hier auf einem Wendepunkt angelangt war. Esgalt die Frage

zu löſen, ob der ganze Handwerksbetrieb noch weiterhin in den alten, auf dem

mittelalterlichen Innungsweſen beruhenden Formen mitallen Privilegien und

ſchützenden Beſtimmungen weitergeführt werden ſolle, oder ob die Möglichkeit

vorhanden ſei, dieſe Feſſeln zu ſprengen und auch hiereiner aufder freien

Konkurrenz begründeten Entwicklung zum Siege zu verhelfen. Gewerbe—

freiheit auf der einen Seite, Beibehaltung des Innungsweſens ander—
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ſeits waren die Schlagworte, umdie ſich eine große Anzahl der in den Peti—
tionen geäußerten Verlangen gruppieren laſſen. Viele der von Gemeinden

eingereichten Zuſchriften reden der Einführung einer unbedingten Gewerbefreiheit

das Wort. Nicht nur ſollen der Innungszwang, „eine Ausgeburtjener tauſend—
jährigen Nacht des geiſtigen Lebens und der Tyrannei“, und die Ehehaften
beſeitigt werden, auch die Vorſchrift, daß die Ausübung gewiſſer Berufsarten
an die Löſung eines Patentes oder an das Beſtehen eines Examensgeknüpft
ſei, wurde vielfach als läſtige Feſſelempfunden. Wie der Anwaltsberuf von
jedem ausgeübt werdenſoll, der Luſt zudieſer Tätigkeit verſpürte, ſo wird
auch mehrfach Freigeben der Praxis der Ärzte und namentlich der Tierärzte
verlangt. Daneben kommtdie Forderung vor, daß alle Gewerbepatente abzu—
ſchaffen ſeien.

Weitzahlreicher indeſſen, als dieſe Verfechter einer unbeſchränkten Gewerbe—
freiheit war der Haufe derjenigen, die vor den böſen Folgen einer ſolchen un—
bedingten Freiheit warnten. Für die Beibehaltung von Beſtimmungen,die den
Handwerkerſtand gegen eine ſchrankenloſe Konkurrenz ſchützten, kämpften vor
allem die Handwerker ſelbſt in einer ganzen Reihe von Eingaben. Ihreſeit

Jahrhunderten beſtehenden Privilegien wollten ſie ſich nicht nehmen laſſen. So

erſuchten die Handwerker des äußern Amtes die hohe Regierung, „ſie möchte

ſich die treue und ſorgfältige Wahrung ihrer altherkömmlichen, von höchſter

und hoher Behörde durchfeierliche Urkunden zugeſicherten Freiheiten, Rechte

und Ordnungennachdrücklichſt ans Herz legen laſſen“ und „mit landesväter—

licher, treuer Fürſorge über den Handwerkern wachen, mit Nachdruck ihre bis—

herigen, auf wohltätigen und weiſen Geſetzen ſich gründenden Verhältniſſe

ſchirmen und ſie vor jedem nachteiligen Eingriff oder Anderung derbisherigen

Ordnung ſchützen“. Im Namen der Handwerker der Stadt Winterthur ver—

faßte der junge Rechtsanwalt Dr. Jonas Furrer eine Eingabe, inderinein—

dringlicher Weiſe auf die Gefahren einer plötzlichen Aufhebung der das Hand—

werk gegen die Konkurrenz ſchützenden Beſtimmungen hingewieſen wurde. Wer

mag leugnen, führte Furrer aus, daß das Verlangen nach gänzlicher Beſeiti—

gung des Zunftzwanges „auf den erſten Anblick nicht etwas Verlockendes hat,

weil der bloße Namen Gewerbefreiheit indieſer nach Freiheit dürſtenden

Zeit zauberiſch wirkt. Dieſer Zauber indes verſchwindet bald bei einem jeden,

der von ruhigem Standpunkte aus mit Unbefangenheit die Sachebetrachtet,

und andeſſen Stelle tritt ein Schauder beim Gedanken an die unabſehbaren

Folgen und an das namenloſe Unglück, welche dieſe Veränderung begleiten

müſſen“. 46)

In gleicher Weiſe verwahrten ſich die Handwerker aus den andern Teilen

des Kantons gegen die unbedingte Einführung der Gewerbefreiheit. Aber ebenſo

energiſch verlangten dieſe gleichen Eingaben die Beſeitigung aller jener Beſtim—
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mungen in den beſtehenden Zunftordnungen, die die Aufnahme in die Hand—

werksgeſellſchaften und die Ernennung zum Meiſter an eine Reihe von zum

Teil läſtigen und koſtſpieligen Bedingungen knüpften, die den Handwerkern der

Städte Zürich und Winterthur gewiſſe Vorrechte ſicherten und die Landhand—

werker in ein Abhängigkeitsverhältnis zu ihnen brachten, ſowie der Vorſchriften,

die ſich mit jener peinlichen Umſchreibung der Arbeitsgebiete der verſchiedenen

Zünfte befaßten. „Es ſoll nicht mehr geſtraft werden der Müller, wennerein

Waſſerrad oder eine Kette einwandet, der Zimmermann, wennerein Brett

aus zwei Stücken zuſammenleimt und der Maurer, wennereinen Stein zu

einer Kunſt ordnet,“ heißt es in der Eingabe der Handwerker aus Stammheim
und Umgebung.

Die praktiſch ausgebildeten Zimmerleute der Landſchaft empfanden als

läſtige Feſſel die Beſtimmung, daß ſie, um Meiſter zu werden, eine Zeichnung

liefern ſollten. Auch ohne die Zeichenkunſt betrieben zu haben, hätten ſie Ge—

legenheit, „die Proveſion () nach den Regeln der Baukunſt zu erlernen und

Hochgebäudezuerrichten, gleich demjenigen, der mit der Zeichnungskunſt prahlt

und wohl garnurein papierener Meiſter iſt“. In einem verſtändigen und ge—

mäßigten Memorial vertraten die vereinigten Handwerker der Stadt Zürichim

Namen auch der Berufsgenoſſen vom Lande ihren Standpunkt. „Ueberzeugt

von der Notwendigkeit freiſinniger Verordnungen zu Gunſten der Induſtrie und

der Landesbewohner,“ ſchrieben ſie, „wird der Handwerkerfreiwillig alle jene

frühern Rechte, welche mit dem Bedürfniſſe der Gegenwart nicht im Einklang

ſtehen, auf den Altar des Vaterlandes niederlegen und vonſich ausallen Inſti—

tutionen entſagen, die jemals gegründete Klagen gegen Hemmung des Gewerbe—

fleißes erwecken konnten.“

Wennſie alſo die Notwendigkeit der Reform ihrer Handwerksordnungen

einſahen und bereit waren, eine Reihe veralteter Beſtimmungen zubeſeitigen,

ſo verwahrten ſie ſich anderſeits gegen die Einführung einer unbeſchränkten

Gewerbefreiheit, als der „Loſung zum Untergange des Handwerkerſtandes und

der Geburtsſtunde der Geldariſtokratie“. Sie ſchlugen für die Faſſung des

Artikels über die Gewerbefreiheit eine Form vor, die in der Hauptſache auch

in die neue Verfaſſung aufgenommen wurdeunddieeinen allmählichen Übergang

von der Zunftverfaſſung zur Gewerbefreiheit ermöglichte.

Während der Verhandlungen über die neue Verfaſſung wandtenſich die

Meiſter der Stadt in einem gedruckten Rundſchreiben an ihre Berufsgenoſſen

der Landſchaft, um ſie zum energiſchen Kampfe gegen die Einführung der un—

beſchränkten Gewerbefreiheit aufzufordern. Von deren Wirkung entwarfen ſie

ein Bild, das hier folgen mag, weil es ziemlich genau diejenigen Zuſtände

ſchildert, wie ſie unter dem Einfluß der Gewerbefreiheit eingetroffen ſind, die

uns jedoch nicht mehr den Schrecken einzujagen vermögen, mit dem ſie unſere
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Vorväter erfüllt haben. „Unbedingte Gewerbefreiheit,“ führte das Memorial

aus, „erlaubt jedem zu treiben, was er will, und Geſellen von mehreren Hand—

werken, von denenerkeines erlernt hat, einzuſtellen. Der Bauluſtige kann,

ohne einen einzigen Meiſter, ja ohne nur einen Kantonsbürger dabei zu brauchen,

alle Arbeiten ſeines Baues fertigen zu laſſen. Ein fremder Werkführer aus

dem Tyrol oder Badiſchen kommt miteiner Schar Arbeiter, führt den neuen

Bau auf, geht über den Winter nach Hauſe undverzehrt dort, ſo wieſeine

Arbeiter, das errungene Geld, währenddereinheimiſche Arbeiter darbt.

DerFabrikbeſitzer benutzt dann in Ermangelunghinlänglicher Beſchäftigung

ſeine Arbeiter in Holz und Eiſen, um für undbeiPartikularen jedebeliebige

Beſtellung zu übernehmen.

Der Handel mit Handwerksartikeln iſt ebenſo frei. Jahr aus Jahr ein

würden fremde Hauſierer z. B. Schuhe und Stiefel in die Dörfer tragen und

ſie vor den Augen des Schuhmachermeiſters verkaufen, dem nun bloß noch das

Flicken bleibt.
Der Kaufmann läßt Handwerker jeder Art vom Auslande kommen,er—

richtetgroße Magazine von Handwerksartikeln underdrückt durch ſeine gewaltige

Konkurrenz die einzelnen Meiſter in ſeiner Nähe ...

Solche Früchte bringt die geprieſene Gewerbefreiheit, dem einſt im Vater—

lande ſo geachteten, dem Vaterlande ſo nützlichen Handwerkerſtande ſeine Auf—

löſung, ſeine gänzliche Verarmung.“

Ebenſowenig konnten ſich die Kleinhändler und Krämer mit der Gewerbe—
freiheit befreunden. Schon jetzt machten ihnen die fremden Hauſierer und nament—

lich die Juden ſchwere Konkurrenz. Dieletztern begünſtigen das Stehlen, fand

ein Krämer vomrechtenSeeufer, weil ſie geſtohlene Waren kaufen und durch

den Hauſierhandel wieder vertreiben. Indemſie ferner Schundwarenzubilligen

Preiſen verkaufen, nötigen ſie die einheimiſchen Fabrikanten, ihrebeſſern Artikel

ebenfalls zu niedrigen Preiſen loszuſchlagen, wobeiſie ſich durch Herabſetzung

der Arbeitslöhne ſchadlos halten. Gegen Hauſierer und Juden wurden daher

in den Petitionen nicht ſelten ſehr radikale Maßnahmen empfohlen. Leuten,

die nicht Kantonsbürger ſind, ſoll das Hauſieren überhaupt verboten werden,

und dem Gemeindeammannſoll dasRechtzuſtehen, Hauſierern, die ohne obrig—

keitliche Bewilligung herumziehen, kurzerhand ihre Ware wegzunehmen.

Aber auch die Petitionen, die nicht von Berufsgruppen, ſondern von

ganzen Gemeinden unterzeichnet waren, ſchlugen zahlreiche Einſchränkungen der

Gewerbefreiheit vor. Auf zwei Gebiete bezogen ſich vorzugsweiſe ihre Vorbehalte,

auf die Ehehaften und auf die mechaniſchen Spinnereien und Webereien. In

einer großen Anzahl von Dörfern waren die ehehaften Tavernen- und Metzg—

rechte im Beſitze der Gemeinde. Sie bildeten für dieſe eine bequemeundſichere

Einnahmequelle. Neben dem Verlangen nach Aufhebung aller Ehehaften
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ohne irgendwelche Entſchädigung kommt daherweithäufiger die Forderung vor,

daß ſie höchſtens gegen angemeſſene Entſchädigung beſeitigt oder ſogar in ihrem

Beſtande geſchützt und noch vermehrt werden möchten. Soheißt es in der

Eingabe von Baſſersdorf, die Regierung ſolle in Zukunft mit Erteilung neuer

Ehehaften nicht mehr ſo zurückhaltend ſein wie bisher, und einzelne Gemeinden

faßten ſogar alle ihre Anliegen mit Bezug auf die neue Verfaſſung in dem

einzigen Wunſch zuſammen, der kleine Rat möchte ihnen ein Metzgrecht oder

eine ehehafte Taverne verleihen.

Sehr beſtimmtlautete der zweite Vorbehalt, der aus den bäuerlichen Kreiſen

gegen die Einführung der Gewerbefreiheit gemacht wurde und der ſich mit den

mechaniſchen Spinnerei- und ganz beſonders mit den Webereifabrikenbefaßte.

Daß die Handweberei durch die drohende Einführung mechaniſcher Betriebe

dem Untergange geweiht ſein ſollte, ganz gleich wie die Handſpinnerei den

Fabriken hatte weichen müſſen, erfüllte die Leute des Zürcher Oberlandes mit

großer Angſt, und in ihrer Beſchränktheit erblickten ſie keinen andern Ausweg,

als wenn ſie die Regierung aufforderten, die Einrichtung mechaniſcher Webereien

kurzweg zu verbieten. Dieſe wirtſchaftliche Notlage hatte die Maſſen des Zürcher

Oberlandes in Bewegunggebracht undſie veranlaßt, ſo zahlreich undbereit—

willig dem Rufe der Volksführer zum Tage nach Uſter Folgezuleiſten. Hier

und nicht in der Unzufriedenheit mit der beſtehenden Verfaſſung lagdertiefſte

Grund zur Gährung. Mehrals einmal wird daher auch in den Eingaben aus

dem Zürcher Oberland betont, daß das Verbot der Webereimaſchinen wichtiger

ſei als die ganze Verfaſſungsreform, und ebenſo häufig wird auch darauf hin—

gewieſen, daß man zu Uſter Abhülfe verſprochen habe. „Beſonders, hochgeach—

tete Herren, die Ihr auf der Tribüne von Uſter geſtanden ſeid,“ ſchließt das

Memorial der Leute von Girenbad, „bedenkt, wie Ihr vielen tauſend Menſchen

befriedigte Gemüter durch Eure Worte gemacht undihnen Zuſicherungenerteilt,

daß Ihr als gerechte Landesväter Euch dahin umſehen wollt, um fürdieſes

ein Mittel zu finden, daß Eure armen und gedrängten Landesuntergebenennicht

wegen Verdienſtloſigkeit Hungers ſterben müſſen.“ In der Bittſchrift der Ge—

meinde Hinwil heißt es: „Der Wunſch wird alsallgemein ausgeſprochen, daß

die hohe Landesregierung, um den wütenden und drohenden Gefahren vorzu—

kommen, den Beſchluß faſſen möge, daß die Seiden-, Weberei-, Baumwollen—

und Schlichtmaſchinen abgeſchafft, unmöglichen Falls denſelben bedeutende

Schranken geſetzt werden, damit die durch dieſe Maſchinen verdienſtloſe Menſchen—

klaſſe noch etwas zu ihrem Unterhalt verdienen kann.“ „Sinddieſe Maſchinen

nicht die verderblichen und unheilbringenden Erfindungen,“ ſchrieben die Leute

von Ringwilin ihrer Bittſchrift, „welche die Seidenſpinner zu Tauſenden zu

Bettlern gemacht und im Beginne ſind, den Weberneingleiches Schickſal dar—

zubieten? Und wohin um Gotteswillen gehen mit dem Volk, das durch ent—
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riſſene Arbeit nur an den Bettelſtab gebracht wird. Bedenkt, hochgeachtete Herren,

bedenkt, beſonders diejenigen geehrten Herren Repraeſentanten, welche auf der

Tribüne von Uſter hiefür ihr Wort gegeben, welche Mühe und Zuſicherung es

damals bedurfte, um die vielen tauſende nur um dieſes Gegenſtandes willen

Gekommenenzu beruhigen. Bedenkt nochmals, daßjene nurmitder Vertröſtung,

es werde ſicher entſprochen werden, beruhigt nach Hauſe gingen.“ Außerungen

in Zeitungen und aus dem Mundehochangeſehener Männerlaſſen indeſſen

vermuten, heißt es weiter, daß man mitjenen Verſprechen nicht Ernſt machen

wolle. „Glauben Sie denn, dieſes Volk laſſe mit ſich wie mit einer Puppe

ſpielen? Dann würdenSieſich täuſchen. Esiſt gewiß höchſte Zeit, dieſem

Volke gütigſt zu entſprechen.“ Ähnlich lauten die Darlegungen der Leute von

Oberhittnau. Aus dem Schlußſatze ihrer Ausführungen klingt jene Erbitterung

heraus, die ſolche Volksmaſſen auch vor Gewaltakten nichtzurückſchrecken läßt,

wenn ſie keinen Ausweg aus der Notlage ſehen. „Infolgedeſſen,“ſchriebenſie,

„erlauben wir uns beſtimmt zu erklären, daß wir uns mit der Forderung des

Verbotes der Maſchinen unter keinen Umſtänden werdenabweiſen laſſen, ſondern

bis zur Erreichung unſeres Zieles das Aeußerſte wagen werden,weilwirwiſſen,

daßunszuletzt nach allen fehlgeſchlagenen Verſuchen der Bettelſack doch noch

übrigbleibt.“ Eine ebenſo deutliche Sprache redet das Verlangen der Leute von

Bäretswil, daß die mechaniſchen Betriebe, die gegen das Verbot der Regierung

weiterhin arbeiteten, nicht unter ſtaatlichem Schutze ſtehen, ſondern dem Volke

zur Vernichtung preisgegeben werdenſollten.

Warſo der Bauergewillt, durch Schutz der Ehehafte und durch Verbot

der Webmaſchinen auf Koſten anderer die Gewerbefreiheit einzuſchränken, ſo

verlangte er dagegen für ſich perſönlich unbedingte Freiheit. Faſt in allen Ein⸗

gaben aus Bauernkreiſen kehrt das Verlangen wieder, daß dem Landmanner—

laubt ſein ſolle, den eigenen Wein ſelbſt einzuſchenken, ſelbſtgezüchtetes Vieh

ſelbſt zu ſchlachten und auszuwägen, ſein Korn überall verkaufen zu können

und nicht gezwungen zu ſein, es auf den Kornmarkt nach Zürich zu bringen,

überhaupt alle ſeine Produkte direkt ſelbſtan den Mann bringen zu dürfen.

„Inallen republikaniſchen Staaten exiſtieren ſolche Volksrechte“, fügten einige

Ortſchaften im Bezirke Regensberg dieſem Verlangen bei, um ihm mehrNach—

druck zu verleihen.

Ein weiteres Gebiet des öffentlichen Lebens, das zu einer großen Anzahl

von Wünſchen und Vorſchlägen Veranlaſſung gab, war das Schul- und Kirchen—

weſen. Daß die Entwicklung der wirtſchaftlichen Verhältniſſe jener Zeit an den

Einzelnen höhere Anforderungen ſtelle als bisher und daßinfolgedeſſen die

alte, primitive Schulbildung nicht mehr genüge, warnicht nur die Überzeugung

jener gebildeten Männer geweſen, die die Verſammlung vonUſtergeleitet

hatten, auch der einfache Mann erkannte, daß ihm eine beſſere Schulbildung
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die Mittel an die Hand geben würde, um dengeſteigerten Anſprüchen des

Lebens beſſer gewachſen zu ſein. Das Verlangen nach einer Reform des Schul—

weſens kehrt daher auch in den Eingaben der Gemeinden häufig wieder. Der

Eingabe der Bewohner von Uetikon fügten einige Bürger jenes Dorfes einen

beſondern Zettel mit folgenden Worten bei: „Die Unterſchriebenen fügen noch

mit den wärmſten Gefühlen folgenden Artikel bei, der als erſter Zweck beob—

achtet werden ſoll: Es möchte womöglich durch die neue Verfaſſung eine Schul—

ordnung begründet werden, wodurch der Souverän des Landes, das Volk,eine

umfaſſendere und gründlichere Bildung erlangen kann; dennindieſer glauben

wir das beſte Fundament des wahren Staatsglückes zu finden.“ Undin einer

andern Eingabe heißt es: „Nur durch Aufklärung fühlt der freie Bürger ſeine

Freiheit und ſein Glück, und dieſes Gefühl macht ihn willig und freudigzu

den größten Opfern für das Vaterland“. Wienotwendigeinebeſſere Schul—

bildung war,dafürliefern einzelne Petitionen durch Inhalt, Stil und Orthographie

einen direkten Beweis, und eine noch deutlichere Sprache ſpricht die Bemerkung in

der Eingabe der Anſäſſen von Hütten, daß eine Reihe Männer, die mit dem

Inhalt dieſer Petition einverſtanden ſeien, nicht unterſchrieben hätten, weilſie

der Schreibekunſt nicht mächtig ſeien. Beſonderes Intereſſe beanſprucht das

„Pädagogiſche Memorial“, das der bekannte Pfarrer und Pfleger des Volks—

geſanges, Hans Georg Nägeli, der Verfaſſungskommiſſion einreichte. Scharf

ging er da mitdembeſtehenden Erziehungsrat ins Gericht, der durch die Frage—

ſtellung in der jüngſthin veranſtalteten allgemeinen Enquete über den Stand des

Landſchulweſens) den Beweisgeleiſtet habe, daß er vom Landſchulweſen über—

haupt keine Ahnungbeſitze und daß ihm zudemjedes pädagogiſche Verſtändnis

abgehe. Dererſte zur Schulreform notwendigeSchritt beſtand daher nach Nägelis

Anſicht in der Neubeſtellung des Erziehungsrates. Dieſer müſſe mit ſehr weit—

gehenden Kompetenzen ausgerüſtet werden unddiegleiche ſelbſtändige Stellung

einnehmen wie der Kirchenrat und das Obergericht. Zur Erziehung pädagogiſch

wohl vorbereiteter Lehrer ſoll in Zürich ein beſonderer Lehrſtuhl für Pädagogik

errichtet werden. Liebe und Intereſſe für das Schulweſenſoll bei der Bevölke—

rung durch Veranſtaltung eines jährlichen allgemeinen Schultages gepflanzt

werden. Die Mehrkoſten, die die Reform des Schulweſens bringen werde,

möchte Nägeli durch eine jährliche freiwillige Vermögensſteuer decken. 8)

Bei der Bevölkerung ſelbſt gingen allerdings die Anſichten über die Ziele

der Schulreform weit auseinander. Während der Lehrer Egli von Küsnacht in

einer perſönlichen Eingabe die Befreiung der Schule von derKirche als not—

wendig hinſtellte, ſah ein Einwohner von Flaach, der ſich auf ſeinem Memorial

als „ein Freund des Vaterlandes“ unterzeichnete, das Heil der Schule darin,

„daß auch die Kinder das klare Evangelium, den Pſalter und den Katechismus

wieder zuerſt in die Hand nehmen müſſen, und nicht wie bisheriger Übung
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nach nur zum erſten das Waſerbüchlein, dann Geſangbuch, dannHiſtorienbuch,

ſondern auch das klare Wort Gottes ihnen möchte ausgelegt werden.“ Daß

wieder der Religionsunterricht mehr in den Mittelpunkt des Unterrichtes treten

möchte, wurde noch mehrfach verlangt. So waren die Leute von Horgen und

Käpfnach der Anſicht, daß das Alte und das NeueTeſtamentdie hauptſäch—

lichſten Schulbücher ſein ſollen, und daß der Katechismus ſich durch nichts

Beſſeres erſetzen laſſe.

Mehrfach wurde auch der Wunſch geäußert, daß die Pfarrer ſich mehr des

Unterrichtes annehmen möchten. Erſoll, wennnicht alle Tage, ſo doch mehrere

Male in der WochedieSchule beſuchen, „und zwar nicht umeinekurzeViſite

zu machen oder als müſſiger Zuſchauer, ſondern um ſelbſt Hand anzulegen,

was er, ob Gottwill,viel beſſer verſteht als ein Landſchullehrer, der als vorher

ganz ungebildeter Landmannbeieinemnichtviel beſſer gebildeten und unter—

richteten Kreisſchullehrer einen mangelhaften undſehr unvollſtändigen Unterricht

für einige Monateerhalten hat“.

Daß in der Tateiner der Hauptgründe für den wenigbefriedigenden

Stand des Volksſchulweſens in der mangelhaften Ausbildung der Lehrer zu

ſuchen ſei, wurde in verſchiedenen Eingaben hervorgehoben. Durch Gründung

eines Lehrerſeminars, das jedoch auf dem Landeeinzurichten ſei, ſolle dem

Mangel abgeholfen werden. Die GemeindeFiſchental verlangte zudem keine

beſondere Lehrerbibliothek, die dem Lehrer unentgeltlich zu ſeiner weitern Aus—

bildung zur Verfügung ſtehen ſolle. Daßeine beſſere Beſoldung dieſer ſorg—

fältiger ausgebildeten Lehrer notwendige Folgeſei, ſahen ebenfalls einzelne

Gemeinden ein. Die erwachſenden Mehrkoſten ſollten indeſſen nicht den Ge—

meinden zur Laſt fallen. Einige Gemeinden fanden, man könntedie Lehrer—

beſoldungen auf Koſten des Einkommens der Pfarrer, das zu hochſei, auf—

beſſern. Andere Gemeinden wollten den Direktorialfonds für die Mehrauslagen

in Anſpruch nehmen, und Fiſchental machte den Vorſchlag, die Bußengelder

zu Schulzwecken zu verwenden. Imallgemeinen begnügten ſich die Eingaben

damit, eine Reform des Schulweſens zu verlangen und das Wie der Durch—

führung der Regierung zu überlaſſen. Nurvereinzelte Vorſchläge wurden ge—

macht. Esſolle eine richtige Klaſſeneinteilung durchgeführt werden, ſtand in

einer Petition; eine andere ſchlug neben dem bisherigen Schreib-, Leſe- und

Rechenunterricht Einführung des Deutſchen und der Geſchichte als Unterrichts-

fach vor. Jener anonyme Winterthurer möchte die Kinder auch eine Reihe

geſetzlicher Beſtimmungen auswendig lernen laſſen, dafür, fand er, „könnten

ihnen eine Anzahl Bibelſprüche über Hurerei, Ehebruch, ſowie über die unbe—

fleckte Empfängnis und über die Menſchwerdunggeſchenkt werden“.

Nurganzvereinzelt kommt der Vorſchlag, die bisherige Volksſchule durch

Gründung von Sekundar- oder Bezirksſchulen weiter auszubauen. Etwas häufiger
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iſt die Rede von der Ausgeſtaltung der Fortbildungsſchule für die der Schule

Entlaſſenen. Im ganzen leiſten die Eingaben den Beweis, daß im Volke wohl

das Gefühl vorhanden war, daß Reformen im Schulweſen notwendigſeien,

daß ihm aber die klare Einſicht in dasjenige, was der Schulewirklich nottat,

mangelte.

Über das Kirchenweſen enthalten die Eingaben einige Bemerkungen, die

für die Volksſtimmung im allgemeinen und für das Verhältnis der Leute zu

ihren Geiſtlichen bezeichnend ſind. „Die Sonntage,“ ſchreiben die Leute von

Dürnten, „ſollen mehr zur Ehre Gottes und unſerer Religion mit Achtung und

Würdebeobachtet werden, daß künftig an ſolchem Tage keine Bälle, Luſt- und

Tanzpartien mehr eröffnet und dieſelben dadurch entheiligt werden dürfen“.

Leute von Horgen und Käpfnach wünſchen, „daß daswichtigſte undheiligſte

Gut, die Religion, welche alle Gottesfurcht lehrt und die einzig aller Weisheit

Anfangiſt, in ihrer Reinheit geſchützt und mit ſorgfältiger Angelegenheit dar—

über gewacht werde, daß keine Überſetzung der beiden Teſtamente gutgeheißen

und geduldet werde, die nicht gauz treu nach der Grundſprache abgefaßtiſt“.

Das Verhältnis der Kirchgenoſſen zu den Geiſtlichen erlitt dadurch Ein—

trag, daß den Gemeinden die Seelſorger von der Regierung geſchickt wurden,

und daß jene auf die Wahl gar keinen Einfluß hatten. Eine Reihe von Ein—

gaben verlangen daher das Recht, den Pfarrer nach angehörter Probepredigt

ſelbſt wählen zu dürfen oder der Regierung wenigſtens einen Vorſchlag machen

zu können. Vielfach wurde auch für die Pfarrer periodiſche Wiederwahl ver—

langt, „damit ſie wieder ſtudieren lernen, denn der Landmann hatſein Brot

auch nicht umſonſt“. Die erſte Wiederwahl ſoll nach dem Wunſche von

Bäretswil ſogleich nach Einführung der neuen Verfaſſung vorgenommenwerden,

„damit manerſehen kann, inwieweitdiejetzt beſtehenden Seelſorger ihre

Pflicht erfülltund die Zufriedenheit ihrer Gemeinden erworben haben“. Eine

noch weitergehendeSicherung ſchlug Goßau mit folgendem Begehren vor:

„Sollten während einer Wahlperiode den Geiſtlichen organiſche Fehler an—

wandeln, ſo ſoll er gehalten ſein, einen Vicarius zu halten.“ Zu reden gab

ferner die bürgerliche Stellung der Pfarrer. Daß ſie nicht an die Bezahlung

der Gemeindelaſten beizutragen hatten, erregte das Mißfallen einzelner Ge—

meinden. Andere fanden, der Geiſtliche ſolle ſich weniger in die weltlichen

Angelegenheiten einmiſchen und billigten die Beſtimmung des Geſetzes von 1814,

das die Pfarrer für nicht wählbar in den großen Raterklärte. Anderſeits

gaben 26 Pfarrer und höhere Lehrer aus Zürich und, nächſter Umgebung eine

Petition ein, in der ſie jenen Ausſchluß des Pfarrers vompaſſiven Wahlrecht

als eine Ungerechtigkeit gegen den geiſtlichen Stand bekämpften.

Bereits in einem andern Zuſammenhangiſt bemerkt worden, daß die

Petitionen mehrfach den Wunſch äußern, die Pfarrer möchten ſich mehr dem
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Schulweſen widmen undſelbſt einen Teil des Unterrichtes namentlich bei der

Fortbildungsſchule übernehmen, „was nicht nur dem Amte, Rang und Stande

der Herren Geiſtlichen nicht zuwider, ſondern ihm weit angemeſſener wäre, als

aus Liebhaberei getriebene Beſchäftigungen, und wozuſie auch ihren übrigen

Amtsgeſchäften, Armen- und Krankenbeſuchen unbeſchadet, hinlänglich Zeit

hätten, wenn nicht, wie es beim größtenTeile derſelben der Fall iſt, die vielen

täglichen und wöchentlichen Beſuche, Viſiten und Geſellſchaften aller Art bei

nahen und fernen Herren Kollegen ꝛc. ſie daran verhindern würden. Dies

möchte wohl bei Reviſion der Verfaſſung einer der Punkte ſein, wodererſte

und größte aller Religionslehrer und ihr einziger Herr und Meiſter einſt zu

der viel und zum Teil unnütz und überflüſſig beſchäftigten und ſorgenden

Magdſprach: Einsiſt not!“

Einige Eingaben verlangen Abſchaffung der Leichenpredigten, „die durch—

gängig nach den Akzidentien günſtig oder ungünſtig ausfallen“, und die nach

einer andern Eingabe „dem Publikum mehr zum Ärgernis als zur Erbauung
dienen“.

Ziemlich ſelten ſind Vorſchläge zur Reform des Armenweſens. Einige

arme Gemeinden des Zürcher Oberlandes wünſchen eine ſtärkere Beteiligung

des Staates an der Deckung der Armenausgaben. Dieſtaatlichen?Zuſchüſſe

ſollen nicht einfach nach der Kopfzahl, ſondern nach den finanziellen Verhält—

niſſen der Gemeinden berechnet werden. Einige andere Gemeinden möchten

weitergehende Kompetenzen haben, um gegenliederliche Gemeindegenoſſen vor—

gehen zu können, wie ſolche, „die die Gemeinden mit unehelichen Kindern be—

läſtigen“. Sternenberg macht den Vorſchlag, das Heiraten denjenigen Perſonen

zu verbieten, die 1. weder Eigentum an Haus und Gütern,noch ſonſt Ver—

mögen beſitzen, 2. auch kein anwartſchaftliches Vermögen aufweiſen können,

3. ein ausſchweifendes undliederliches Leben führen, oder 4. mit Grund zu

der Befürchtung Anlaß geben, daß diebetreffende Haushaltung bald der Ge—

meinde zur Laſt fallen werde. In dergleichen Eingabe wird die Errichtung

kantonaler Krankenhäuſer vorgeſchlagen, in denen die Gemeinden arme Kinder

gegen geringes Entgelt unterbringen könnten, und wohinauchliederliche Per—
—A

womöglich auch denjenigen ihrer Kinder zu verdienen. Eine andere Gemeinde

machte den Vorſchlag, daß liederliche Leute bei dem Bau der Staatsſtraßen
verwendet werden ſollten. Zwei Gemeinden, Oberhittnau und Ringwil, ver—
langten Abſchaffung des Gaſſenbettels. In einer längern Eingabeendlich ſetzte
der Bezirksarzt Joh. Schweizer in Knonau auseinander, wie der Armutdurch
Exrrichtung von Arbeitshäuſern geſteuert werden könnte.

Auf einen Krebsſchaden der damaligen Zuſtände wies der Zürcher Schuh—
machermeiſter Stüdeli in einer beſondern Eingabe hin, indemeraufforderte, ſich
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der Heimatloſen anzunehmen, die völlig rechtlos von Dorf zu Dorfgetrieben

werden, „die ohnegeiſtlichen Segen heiraten müſſen“ und deren Kinder ohne

jede Schulbildung und wie die Dornen und Diſteln aufwachſen, und die „doch

nicht aus der Türkei ſtammen, ſondern vor Gott und Menſchen Eidgenoſſen

ſind“. Die Regierungſoll dafür beſorgt ſein, daß dieſe unglücklichen, verachte—

ten Menſchen ſich in einzelnen Gemeinden einkaufen und damitdiebürgerlichen

Rechte erlangen können. F

Zum Schluſſe möge noch aufeinige vereinzelte Ausführungen dieſer Ein—

gaben hingewieſen werden, die den kantonalen Bodenverlaſſen und ſich mit

eidgenöſſiſchen Fragen befaſſen oder das Verhältnis zum Auslande berühren.

Daßdieſe nur vereinzelt vorkommen undeigentlich kaum zur Sache gehörten,

lag ſchon im Sinn und Zweck dieſer Petitionen. Sie beweiſen immerhin, daß

auf der Landſchaft das Intereſſe für die allgemein eidgenöſſiſchen Fragen erwacht

war, und daß man dort das Gefühl hatte, daß auch auf dieſem Boden

Reformen notwendig ſeien. Soſprechen ſich einige Eingaben zugunſten eines

engern Zuſammenſchluſſes der Kantone aus. Die Leute von Bülach wünſchen,

„daß in unſerer lieben Schweiz mehr Einigkeit und kein Staatenbund mehr

exiſtiere, daß ſich nach und nach eine Zentralgewalt bilde, daß ein oberſter

ſchweizeriſcher Gerichtshof, daß eine ſchweizeriſche Univerſität entſtehe, daß Geld,
Maß, Gewicht, Ein- und Ausfuhrgleich und frei in der ganzen Schweizſei.“

Daßein beſſeres Zuſammenhalten notwendigſei, findet eine andere Eingabe, hätten

die Tage von 1798 bei Bern und Stansgelehrt. Esſolle daher eine aus den

weiſeſten Vaterlandsfreunden beſtehende eidgenbſſiſche Behörde gewählt und mit

aller Vollmacht ausgerüſtet werden, damit im Notfalle das gemeinſame Vaterland

beſtmöglich mit Gut und Blut verteidigt werde. Die Bewohner von Bauma

fordern ihre Regierung auf, „zur Erzielung höherereidgenöſſiſcher vaterländi—

ſcher Zwecke ihr eigenes kantonales Intereſſe unterzuordnen“. Esſolle ſich

indeſſen dieſe Forderung nicht auf die Gründung einer permanenten Zentral—

regierung beziehen; die alte Tagſatzung genüge vollkommen. Einige kleine Ort—

ſchaften im Bezirk Pfäfſikon, nämlich Oberhittnau, Iſikon, Haſel, Fiſchbach und

Schönau machten in einer gemeinſamen Eingabe den Vorſchlag, eineneinheit—

lichen eidgenöſſiſchen Strafkoder mit einem entſprechenden Gerichtshof einzu—

führen. Fiſchental endlich ſprach den Wunſch aus, es möchte beſtimmt werden,

daß ſich der Kanton Zürich niemals mit bewaffneter Macht in die innern

Angelegenheiten eines andern Kantonseinmiſchen dürfe.

Noch ſeltener ſind Bemerkungen, die ſich auf das Verhältnis zu den Nach—

barſtaaten beziehen. Uhwieſen und Andelfingen möchten freien Handelsverkehr

mit dem Auslande; Pfungen dagegen möchte die Einfuhr fremden Weines ver—

bieten. Mit Neerach und Ried verlangen noch eine Reihe anderer Gemeinden,

daß keine Staatsgelder im Auslande angelegt, ſondern daß ſie den Kantons—
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bürgern zu billigem Zinſe zur Verfügung geſtellt werden ſollen. Häufig und

zum Teil in heftigen Ausdrücken werden die Militärkapitulationen mit dem Aus—

lande angefochten und zur gänzlichen Beſeitigung empfohlen. Endlich enthalten

eine Reihe von Eingaben das Verlangen, daß Beamten unter Androhung des

Verluſtes ihrer Stellen verboten ſein ſolle, Penſionen, Titel, Orden oder

Standeserhöhung vom Auslande anzunehmen.

Weitaus der größte Teil der in den Petitionen geäußerten Wünſche konnte

für die Arbeit der Verfaſſungskommiſſion gar nicht in Frage kommen. Um

gleichwohl einiges Entgegenkommen zubeweiſen, beauftragte die Kommiſſion den

öffentlichen Ankläger David Ulrich, über die in den Petitionen geſtellten Wünſche

und Vorſchläge eine orientierende Zuſammenſtellung zu bearbeiten. Ulrich ent—

ledigte ſich ſeiner Aufgabe in vorzüglicher Weiſe. Seine „Überſicht der der

Verfaſſungskommiſſion gemachten Eingaben, ſoweitſie ſich nicht auf die Ver—

faſſung beziehen“, wurde gedruckt und den Mitgliedern des großen Ratesmitgeteilt.

Auch die Kommiſſion machte ſich rüſtig an die Arbeit. Bereits zu Anfang

Februar warſie mit der Ausarbeitung des Verfaſſungsentwurfes zu Ende. Der

große Rat, der an dem Entwurfe nur wenige Änderungenanbrachte, behandelte

die Vorlage in Sitzungen, die von Mitte Februar bis zum 10. Märzdauerten.

Bereits zehn Tage nachher wurde die Verfaſſung vom Volke mit 40,5808 Ja

gegen 1721 Nein angenommen. 9)

Die neue Verfaſſung war nach Uſteris Ausſpruch ein Kind ihrer Zeit.

Eine Reihe von Beſtimmungen,die, ſtreng genommen,nicht in eine Verfaſſung

gehören, waren unter dem Einfluſſe der Volksbewegung aufgenommen worden.0)

Auf dem Gebiete des Staatsrechtes und derRechtspflege brachte ſie einen

enormen Fortſchritt. Sie erſt brach mit der alten, ganz auf der Willkür der

Regenten beruhenden Regierungsweiſe underſetzte dieſe nach F. L. Kellers

treffendem Ausdruck durch die „Herrſchaft des Grundſatzes, des Geſetzes und

der Wiſſenſchaft“.s61) Erſt die Verfaſſung des Jahres 1831 bedeutet für den

Kanton Zürich den Anfang des modernenRechtsſtaates.

Andie Ausarbeitung derVerfaſſungſchloß ſich eine außerordentlich frucht—

bare, vielfach ſogar eine zu emſigegeſetzgeberiſche Tätigkeit, die faſt alle Gebiete

des öffentlichen Lebens anders regelte. Die kantonale Verwaltung wurde neu

organiſiert und ebenſo die Verwaltung der Bezirke und Gemeinden völlig um—

geſtaltet. Unter Ludwig Kellers Einfluß erhielt das Gerichtsweſen eine Geſtal—

tung, die ſich in ihren Grundzügen bis in die Gegenwartalslebensfähig er—

wieſen hat.

Den in den Eingaben der Gemeindengeſtellten Forderungen ſuchte die

neue Regierung nach Kräften entgegenzukommen. Zuchtſtier- und Viehprämierungs⸗

geſetz wurden abgeſchafft; das Militärweſen und die Forſtgeſetzgebung wurden

im Sinne der Volkswünſche, ſoweit dies irgendwie möglich war, modifiziert, der
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Jagdbann wurde aufgehoben, der Salzpreis herabgeſetzt, und an Stelle der

indirekten Abgaben trat eine Vermögens- und Einkommenſteuer. Auch für den

Loskauf der Grundlaſten wurdenerheblich leichtere Bedingungengeſchaffen.

In einem Punkte allerdings war es dem großen Rate unmöglich, dem

Volke entgegenzukommen, in dem Verlangen nämlich, den Betrieb der Web—

maſchinen zu verbieten. In Uſter ſelbſt hatten die Fabrikanten Corrodi und

Pfiſter in ihrer großen Spinnereifabrik mechaniſche Webſtühleeinrichten laſſen,

um deren Betrieb ſtudieren zu können. MitRechterblickten die Weber des

Zürcher Oberlandes, die ſchon durch die Konkurrenz der ausländiſchen Maſchinen

litten, in dieſen Verſuchen den Beginn zur Einführung des maſchinellen Be—

triebes in der eigenen Heimat, wodurch ihr Untergang beſiegelt war. Daß die

Regierung dieſer Entwicklung untätig zuſah, während die Volksführer in Uſter

verſprochen hatten, daß auch da Abhülfe getroffen werdenſolle, erfüllte die

Leute mit großer Erbitterung, und mehr und mehrbrach ſich der Gedanke

Bahn, daß der arme, von derRegierungverlaſſene Weberſich ſelbſt helfen

müſſe, wenn etwas geſchehen ſolle. Zur Ausführungdieſes Gedankensbotſich

gerade zwei Jahre nach dem Tage vonUſter eine unerwartete Gelegenheit.2)

Zur Durchführung von Reformen aufeidgenöſſiſchem Boden und zur

Stärkung der liberalen Beſtrebungen innerhalb der Kantone hatte ſich zu

Langenthal der Schutzverein gebildet, der auch im Kanton Zürich zahlreiche

Mitglieder und eine gute Organiſation beſaß. Dieſer Verein beſchloß, die Er—

innerung an den Tag zu Uſter am 22. November des Jahres 1832 durch

eine große Volksverſammlung auf dem Bodendererſten Tagungfeſtlich zu

begehen.

Dem Rufeleiſtete die Bevölkerung in großer Menge Folge. Scharenweiſe

ſtrömten die Landleute in der Frühe des Feſttages zu Fuß undteilweiſe auf

bunt geſchmückten Wagen dem Feſtorte zu. Durch Geſänge, für die die gerade

damals aufkommenden Geſangvereine zum vorauseifrig geübthatten,ſollte die

Feier verſchönt werden.

Auch die Weber des Zürcher Oberlandes hatten beſchloſſen, am Tage

dieſer Feier in Uſter zu erſcheinen, aber nicht, um an dem allgemeinen Jubel

teilzunehmen, ſondern um dagegen zu proteſtieren, daß man ihre Forderung

wegen des Verbotes der Webmaſchinen völlig vergeſſen zu haben ſchien. Viel—

fach gaben ſie bei ihren Zuſammenkünften dem Gedanken Ausdruck, daß der

22. Novemberdergeeignetſte Anlaß wäre, die verhaßte Corrodiſche Fabrik zu

zerſtören und damit das Aufkommen des mechaniſchen Betriebs auf Zürcher

Boden auseigener Kraft zu verunmöglichen.

Währendſich die Feſtteilnehmer aus den übrigen Teilen des Kantons in

den Wirtshäuſern von Uſter von der Ermüdung des zurückgelegten Weges er—

holten oder ſich in der Kirche zuſammenfanden, um dievorbereiteten Chöre
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zuſammen einzuüben, ſammelten ſich Gruppen ärmlich gekleideter undfinſter

dreinblickender Weber aus dem obern Tößtal in der Umgegend derverhaßten

Corrodiſchen Fabrik. Durch Drohworte und Verwünſchungen gegen die Fabri—

kanten und die Regierungſteigerten dieſe Häuflein den in ihrer Seele ſchlum—

mernden Groll zu heller Wut, die die Verwegenſten unter ihnenſchließlich zur

Tat fortriß. Während einige Führer des Schutzvereins, allen voran die beiden

Regierungsräte Bürgi und Fierz, die ſich, Ausſchreitungen befürchtend, bereits

in der Morgenfrühe bei der Fabrik eingefunden hatten, eifrig bemüht waren,

die Leute durch Zureden zu beruhigen, flogen plötzlich Steine in die Fenſter

des Fabrikgebäudes. Dieſes Ereignis gab das Signal zu einem wilden Sturme

auf die ganze Front des Hauſes. Noch warennichtalle Fenſter zertrümmert,

als bereits andere mit brennenden Stroh- und Reiſigbündeln auf dem Platze

erſchienen und dieſe durch die Fenſter in die Fabrikräume ſchoben. Zu gleicher

Zeit drangen einzelne ins Innere des Gebäudes, umin blinder Zerſtörungswut

die Webmaſchinen zu vernichten. Als die Kunde von dieſen Vorgängen nach

Uſter ſelbſt drang, ſtand die Fabrik bereits in Flammen. Zu vielen Hunderten

ſtrömte nun das Volk auf den Schauplatz. Eine zeitlang war manimunklaren,

wie die Stimmung der Mehrzahl des Volkes ſei, indem zahlreiche Anweſende,

ohne an dem Zerſtörungswerke teilzunehmen, in wildem Jubelgeſchrei ihre

Freude an der Gewalttat zu erkennen gaben. Schließlich ſiegte der beſonnenere

Teil der Bevölkerung. Die Fabrik zu retten, war zwarnicht mehr möglich; ſie

wurde durch die Flammenvollſtändig zerſtört. Dagegen gelang es, einen großen

Teil der Übeltäter feſtzunehmen. Ihrer 75 wurdenverhaftet undſogleich ver—

hört; 17 ließ man ſogleich wieder frei; der Reſt wurde gebunden auf Wagen

verpackt und nach Zürich geführt.

Eine umfangreiche Gerichtsverhandlung war das Nachſpiel dieſes traurigen

Ereigniſſes. Nahezu 50 derBeteiligten wurden mit Ketten- und Gefängnis—

ſtrafen bis zu 18 und 24 Jahrenverurteilt. Dieletzten dieſer Unglücklichen
wurden aus dem Kerkerbefreit, als ſieben Jahre ſpäter dieſelbe Bauernſchaft

unter Führung konſervativer Stadtzürcher mit bewaffneter Hand in der Haupt—

ſtadteindrang, um das Regimentzu ſtürzen, dem ſie vor neun Jahren durch

Veranſtaltung des Uſtertages zum Siegeverholfen hatte.



 

 

 
Der Brand von Uſter. 2 2. November 1832.

Nach einer Lithographie von G. Werner.
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*1) J. C. Bluntſchli, Erinnerungen an Ludwig Keller (München 1861) S. 22; ferner:

W. Wettſtein J. c. S. 80.

62) F. L. Keller, Die gewaltſame Brandſtiftung von Uſter nach den Kriminalakten
bearbeitet. Zürich 1833. — G. Egli, Der BrandvonUſter. Uſter 18889. — In

draſtiſcher Weiſehat Jakob Stutz, ſelbſt ein Kind des Zürcher Oberlandes undZeit—

genoſſe dieſer Ereigniſſe, die Anſchauungen und die Stimmung der Weberin ſeinem
Schauſpiel „Der Brand vonUſter“ zur Darſtellung gebracht. Wie ſich Jakob Stutz,
der zeitweiſe ſelbſtals Weber ſein Brot verdiente und die Abneigung gegen die Web—

maſchinen mitſeinen Leidensgenoſſen geteilt hatte, durch einſichtige Leute belehren

ließ und aus tiefem Mikgefühl für die verblendeten Weber heraus ſeinen „Brand
von Uſter“ ſchrieb, erzählt er uns in ſeinen „Sieben Mal ſieben Jahre aus meinem

Leben“, S. 688 f. Pfäffikon (Kt. Zürich), 1853.


